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Abstract
Momentan sind kollektive Rechtsschutzinstrumente auf europäischer Ebene sehr uneinheitlich geregelt. Verbraucher haben 
es schwer, sich gegen betrügerisches Verhalten großer Unternehmen zur Wehr zu setzen. Das liegt u.a. daran, dass es in den 
einzelnen EU-Ländern nicht die Möglichkeit der Sammelklage gibt, die mit dem Rechtsschutz in den USA vergleichbar wäre. 

Ziel dieser Studie ist es, die aktuell vorhandenen kollektiven Rechtsschutzinstrumente in Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, 
Niederlande und Österreich miteinander zu vergleichen und aufzuzeigen, welches Land Verbrauchern ausreichend kollektiven 
Rechtsschutz bietet, wenn sie von falschen Spritverbrauchsangaben betroffen sind. Die praktische Umsetzung des Rechtsschutzes 
wird in der finalen Bewertung beachtet, schwerpunktmäßig werden jedoch die formalen juristischen Möglichkeiten dargestellt.

Es zeigt sich, dass nur Belgien, Frankreich und Italien über hinreichend kollektive Rechtsschutzmechanismen verfügen. Besonders 
positiv fällt dabei Belgien auf, da Gerichte von Fall zu Fall entscheiden, ob ein so genanntes „Opt-In-Verfahren“ (Verbraucher 
müssen aktiv einem Verfahren beitreten und sind dann aber an das Urteil gebunden) oder „Opt-Out-Verfahren“ (für betroffene 
Verbraucher gilt das Urteil automatisch, sofern sie nicht aktiv aus dem Verfahren ausgetreten sind) angewendet wird. 

Die Studie offenbart zudem, dass eine an den Verbraucherinteressen orientierte europäische Richtlinie vielen durch Betrug ge-
schädigten Verbrauchern überhaupt erst die Möglichkeit einräumen würde, sich gegen falsche Spritverbrauchsanagaben kollektiv 
zu wehren. Aus Sicht der Verbraucher wäre eine einheitliche und auf Schadensersatz ausgerichtete, europäische Sammelklage 
das effektivste und kostengünstigste Instrument, um die eigenen Rechte einzufordern.

Die Studie wurde im Rahmen der EU-Kampagne „Get Real: Für ehrliche Spritangaben“ erarbeitet. Für die Gesamterstellung wurden 
Karoline Borwiek und Prof. Dr. Remo Klinger von der Rechtsanwaltskanzlei GEULEN & KLINGER beauftragt. 

Stand der Veröffentlichung: Januar 2019

Titel: Montage DUH (Fotos: Fotolia (Photo-Passion, AA+W))
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Legende

 Auf Entschädigung gerichtete verbraucherschutzrechtliche Sammelklage durch eine anerkannte Vereinigung möglich; 
Gericht entscheidet je nach Fall, ob das Urteil auf alle betroffenen Verbraucher zutrifft (Opt-out) oder nur für die im 
Verfahren anhängigen gilt (Opt-in). Verbraucher tragen geringes individuelles Kostenrisiko. 

 EU-Land bietet ausreichend Rechtsschutz: 

 Auf Entschädigung gerichtete kollektive Klagen durch eine anerkannte Vereinigung oder durch eine Gruppe von Ver-
brauchern (Italien) möglich. Verbraucher tragen geringes individuelles Kostenrisiko.

 EU-Land bietet ausreichend Rechtsschutz:   

 Kollektive Klagen durch eine anerkannte Vereinigung möglich, welche aber lediglich zu dem Erlass eines Feststellungs-
urteiles oder von einstweiligen Verfügungen führen kann (Opt-in); eine direkte Entschädigung kann mittels eines (frei-
willigen) Vergleichsverfahrens erreicht werden, das für alle betroffenen Verbraucher wirksam ist (Opt-out). Verbraucher 
tragen geringes individuelles Kostenrisiko. EU-Land bietet ausreichend Rechtsschutz: 

 Kollektive Klagen durch eine qualifizierte Einrichtung möglich, welche aber lediglich Feststellungsurteile erzielen können. 
Der einzelne Verbraucher muss nach der Feststellung anschließend individuell auf Schadensersatz klagen. Verbraucher 
tragen dann ein hohes individuelles Kostenrisiko. EU-Land bietet ausreichend Rechtsschutz:  

 Kein kollektives Rechtschutzverfahren; Verbraucher müssen Ansprüche an Verbände abtreten. 
 EU-Land bietet ausreichend Rechtsschutz: 

NL

DE

FR

IT

AT
Opt-in

Opt-in

Opt-in

Opt-in/Opt-out

Opt-in

Opt-in

BE

Überblick der kollektiven Rechtsschutzmöglichkeiten in sechs EU-Ländern

„Opt-out“-Prinzip:
Ergebnis des Verfahren 
ist für alle Verbraucher 
eines ähnlich gelagerten 
Falles wirksam, auch 
wenn sie sich dem 
Verfahren nicht ange-
schlossen haben. 

„Opt-in“-Prinzip: 
Verbraucher müssen sich 
aktiv einem Verfahren 
anschließen und sind an 
dessen Urteil gebunden
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Legende
 BE: Auf Entschädigung gerichtete verbraucherschutzrechtliche Sammelklage durch eine anerkannte Vereinigung möglich; 

Gericht entscheidet je nach Fall, ob das Urteil auf alle betroffenen Verbraucher zutrifft (Opt-out) oder nur für die im 
Verfahren anhängigen gilt (Opt-in). Verbraucher tragen geringes individuelles Kostenrisiko. Verfahren werden effizient 
verhandelt. Verbraucher/Verbände haben ausreichend finanzielle und personelle Möglichkeiten, um die Betrugsfälle zur 
Anklage zu bringen. Rechtsschutz in der Praxis: 

 NL: Gerichtliche kollektive Rechtsschutzmöglichkeiten sind auf Feststellungsurteile begrenzt. Zudem gibt es aber Ver-
gleichsverfahren nach dem „Opt-Out“-Prinzip, die gerichtlich für verbindlich erklärt werden. Verfahren werden effizient 
verhandelt. Es gibt ausreichend Möglichkeiten, um kollektive Rechtsschutzmaßnahmen einzuleiten.

 Rechtsschutz in der Praxis: 

 FR: Zwar gibt es kollektive Rechtsschutzmöglichkeiten, die auf Entschädigung gerichtet sind, jedoch ist die Verfahrens-
dauer relativ lang und Verfahren gegen VW bzw. Dieselabgasmanipulationen wurden bislang nicht geführt.

 Rechtsschutz in der Praxis: 

 DE: Gerichtliche kollektive Rechtsschutzmöglichkeiten sind auf Feststellungsurteile begrenzt. Verbraucher muss nach-
gelagertes Verfahren mit eigenem (Kosten-)Risiko führen. Bislang nur ein Verfahren eingeleitet.

 IT: Zwar gibt es kollektive Rechtsschutzmöglichkeiten, die auf Entschädigung gerichtet sind, aber die Verfahrensdauer 
ist sehr lang und es besteht ein hohes Kostenrisiko für Verbände/ Verbraucher.

 AT: Verbraucher können ihre Ansprüche an Verbände abtreten, es gibt aber keine gesetzlichen kollektiven Rechtsschutzverfahren.  
Rechtsschutz in der Praxis (DE, IT, AT): 

NL

DE

FR

IT

AT

Opt-in

Opt-in

Opt-in

Opt-in/Opt-out

Opt-in

Opt-in

BE

Überblick der Rechtsschutzmöglichkeiten in der Praxis

„Opt-out“-Prinzip:
Ergebnis des Verfahren 
ist für alle Verbraucher 
eines ähnlich gelagerten 
Falles wirksam, auch 
wenn sie sich dem 
Verfahren nicht ange-
schlossen haben. 

„Opt-in“-Prinzip: 
Verbraucher müssen sich 
aktiv einem Verfahren 
anschließen und sind an 
dessen Urteil gebunden

Wie die kollektiven Rechtsschutzmöglichkeiten in der Praxis zu bewerten sind, ergibt sich immer aus einer Zusammenschau verschiedener Faktoren. Hier wurden 

insbesondere die Länge sowie die Anzahl und Relevanz der Verfahren zugrunde gelegt.  
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Ziel

Der Anspruch auf wirksame Rechtsbehelfe ist ein in der Charta der 
Grundrechte der EU festgeschriebenes Recht aller Bürgerinnen und 
Bürger. Wenn Verbraucher mit falschen Spritangaben konfrontiert 
werden, wissen sie meist nicht, ob und wie sie ihr Recht auf Ent-
schädigung durchzusetzen können. Es gibt derzeit keine Übersicht 
über das geltende Verbraucherschutzrecht im Umgang mit falschen 
Spritverbrauchsangaben. 

Im Rahmen der Kampagne „Get Real: Für ehrliche Spritangaben“ 
wurde im Auftrag der Deutschen Umwelthilfe e.V. (DUH) daher eine 
vergleichende Studie über die Verbraucherschutzrechte in sechs 
verschiedenen EU-Mitgliedstaaten erarbeitet, um eine Übersicht 
über den geltenden Rechtsrahmen des Verbraucherschutzes bei 
falschen Spritangaben zu schaffen. Hierzu werden vorhandene 
kollektive Klagemöglichkeiten für Verbraucher in sechs Ländern 
aufgezeigt und miteinander verglichen. 

In Italien sind seit einer Gesetzesreform vor einigen Jahren Sam-
melklagen möglich. Aber welche Möglichkeiten haben Verbraucher 
tatsächlich in diesem Land, gegen falsche Spritverbrauchsangaben 
vorzugehen? Vor dem Hintergrund der aktuellen Debatte in der 
EU zu kollektiven Klagemöglichkeiten und nach der Einführung 
einer Musterfeststellungsklage in Deutschland werden positive 
Beispiele für ein gutes Verbraucherschutzrecht aufgezeigt. Die 
Studie legt dar, welches EU-Land angesichts der Problematik von 
abweichenden Spritverbrauchsangaben von über 40 Prozent den 
betroffenen Verbrauchern ausreichenden kollektiven Rechtsschutz 
bietet – um dies auch ggf. in anderen Ländern und als Rahmen 
auf EU-Ebene einzufordern.

Betrachtet werden die Länder Frankreich, Niederlande, Österreich, 
Belgien, Italien und Deutschland. Mitgliedstaaten mit einem gro-
ßen Automobilmarkt (Frankreich und Deutschland) und relevante 
Länder, die ihre Kraftfahrzeugsteuer auf der Grundlage von CO2-
Emissionen festgelegt haben (Benelux-Länder und Österreich), 
sind für unsere Betrachtung besonders wichtig.  

Hintergrund

Die CO2-Emissions- und Kraftstoffverbrauchswerte neuer Pkw-
Modelle in Europa lagen im Jahr 2017 im Alltagsbetrieb um durch-
schnittlich 39 Prozent höher als die unter Laborbedingungen 
ermittelten offiziellen Werte der Hersteller.1 Zwischen 2001 und 
2016 stieg die Diskrepanz zwischen offiziellen Herstellerangaben 
und dem Realverbrauch damit um etwa einen Faktor vier an.2 In 
dieser Zeit haben sich die Testmethoden oder Zulassungsverfahren 
nicht verändert. 

Der Hauptgrund für die große Abweichung ist auch nicht eine 
Veränderung im Fahrverhalten der Kunden, sondern insbeson-
dere eine zunehmende Ausnutzung von „Schlupflöchern“ in der 
Testprozedur durch die Fahrzeughersteller.3 Zudem gibt es in 
der EU keine konsequente Überwachung der offiziellen Spritver-
brauchsangaben durch eine unabhängige Stelle. Die zuständigen 
Behörden übernehmen die Angaben der Hersteller ungeprüft. 
In den USA wird ein anderer Ansatz verfolgt: Hier liegt ein sehr 
starker Fokus auf unabhängigen Kontrollen. Es werden sowohl 
Serienfahrzeuge als auch Bestandsfahrzeuge stichprobenartig 
ausgewählt und getestet.
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Die DUH weist seit Jahren auf die „Spritlüge“ hin. 2007 hat sie 
erstmals diesen Betrug der Automobilhersteller aufgedeckt und de-
tailliert erklärt, wie er zustande kommt. Die Hersteller verschaffen 
sich mit diesen geschönten Verbrauchsangaben enorme Vorteile: 
Je niedriger die offiziellen Angaben zum Kraftstoffverbrauch bzw. 
CO2-Ausstoß sind, desto einfacher erreicht der Autobauer seinen 
EU-Flottengrenzwert für CO2 und vermeidet damit Strafzahlungen. 
Ein niedriger Wert macht zudem ein Auto attraktiver für Kunden, 
da die Höhe der Kfz-Steuer in vielen EU Mitgliedsstaaten auch 
nach den CO2-Angaben berechnet wird. Nicht zuletzt erscheint das 
entsprechende Fahrzeug für den Verbraucher als kostengünstig im 
Betrieb durch angeblich niedrigen Spritverbrauch.

Sind Verbraucher von falschen Spritangaben betroffen und wollen 
dagegen vorgehen, müssen sie bislang enorme Hürden überwinden, 
um Entschädigung zu erhalten. Das hält Viele von der Einleitung 
rechtlicher Schritte ab. In der Regel muss der Mehrverbrauch durch 
Sachverständige bzw. unter Laborbedingungen nachgewiesen wer-
den, was zunächst Kosten verursacht und betroffene Verbraucher 
abschreckt. Zudem müssen sie sich bislang auf einen mehrjährigen 
Rechtsstreit mit spezialisierten Konzernanwälten einstellen, ohne 
dass sie eine Unterstützung durch staatliche Stellen erhalten. Da-
durch unterbleibt eine wirkungsvolle Prävention und Sanktion von 
Rechtsverstößen, obwohl diese gegebenenfalls mit einem hohen 
wirtschaftlichen Vorteil des Schädigers einhergehen. 

Methodik

Zur Erarbeitung der Studie über die Verbraucherschutzrechte wurde 
zunächst ein Fragenkatalog an Rechtsexperten in den ausgewählten 
Ländern übersandt. Der Fragenkatalog unterteilt sich in zwei Blöcke: 
 » Im ersten Block wurden Fragen zu den kollektiven Rechtschut-

zinstrumenten des Landes gestellt: 
 » Die Europäische Kommission forderte im Juni 2013 alle 

Mitgliedstaaten dazu auf, kollektive Rechtsschutzsysteme 
wie die Gruppenklage in ihre Rechtsordnungen einzufüh-
ren. Welche Formen der Gruppenklage sind in Ihrem Land 
vorgesehen? Seit wann? 

 » Was sind die Hauptmerkmale dieser Formen des kollektiven 
Rechtschutzes?  

 » Wird dabei unterschieden zwischen „echten“ (vollständige 
Titulierung von Schadensersatz- oder anderen Ansprüchen) 
und „begrenzten“ (Feststellungswirkung) Gruppenklagen?  

 » Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit eine Grup-
penklage eingereicht werden kann. (Mindestanzahl an Ver-
brauchern o.Ä.)? 

 » Wer kann diese Gruppenklage einreichen (nur qualifizierte 
Einrichtungen oder auch Klägergruppen)?  

 » Welche Anforderungen müssen qualifizierte Einrichtungen 
vorweisen? 

 » Welche Kosten fallen für Verbraucherschutzorganisationen 
im Falle einer Klage an, sofern ihr Land ein Verbandskla-
gerecht hat, wie aktuell nach deutschem Recht bei einer 
Musterfeststellungsklage? 

 » Gibt es neben Verbraucherschutzorganisationen andere ge-
meinnützige Organisationen, die bei der Durchsetzung des 
Verbraucherschutzrechtes eine Rolle spielen (z.B. unentgelt-
licher Rechtsbeistand)? 

 » Wenn bislang keine Gruppenklagen in die Rechtsordnung 
ihres Landes eingeführt worden sind: Ist die Einführung 
einer Musterfeststellungsklage als geeignete Variante einer 
Gruppenklage geplant? 

 » In einem zweiten Block wurden Handlungsoptionen für Ver-
braucher erfragt:
 » An wen kann sich der Verbraucher wenden, wenn er fest-

stellt, dass sein Fahrzeug mehr Kraftstoff verbraucht als vom 
Hersteller angegeben? 

 » Wenn das nationale Rechtssystem Gruppenklagen ermöglicht:  
Welche konkreten Maßnahmen muss ein Verbraucher ergrei-
fen, um sich einer laufenden Gruppenklage anzuschließen 
bzw. sie zu initiieren? 

 » Welchen Anspruch haben Verbraucher gegenüber dem Au-
toverkäufer? 

 » Welchen Anspruch haben Verbraucher gegenüber dem Her-
steller? 

 » Wie muss der Mehrverbrauch im Fall einer gerichtlichen 
Auseinandersetzung belegt werden? Welche Testmethode 
(z.B. Labordaten oder RDE-Daten) wird verlangt? 

 » Wie groß muss der festgestellte Verbrauchsunterschied sein, 
um klagen zu können? 

 » Wie alt darf das Auto maximal sein, damit ein Verbraucher 
Klage erheben bzw. sich einer Gruppenklage anschließen 
kann? 

 » Welche weiteren Nachweise muss der Verbraucher vorlegen, 
um Klage erheben bzw. sich einer Gruppenklage anschließen 
zu können? 

 » Welche Voraussetzungen müssen bei allen Beteiligten einer 
Gruppenklage übereinstimmen, damit sie einer Gruppe zu-
geordnet werden (bspw. gleiches Fahrzeugmodell, gleicher 
Mehrverbrauch, etc.)? 

 » Welche Kosten kommen auf den einzelnen Verbraucher zu? 
 » Welche Maßnahmen sollten von dem Verbraucher wann er-

griffen werden, auch wenn er individuell oder kollektiv 
klagen möchte? 

 » Welche Bedingungen müssen jeweils erfüllt sein, damit 
der Verbraucher Anspruch auf eine Vertragsrückabwicklung, 
Preisnachlass oder Schadensersatz etc. bei festgestelltem 
Mehrverbrauch geltend machen kann?

Die Auswertung der Fragen erfolgt in Anlehnung an die beiden Blö-
cke des Fragenkatalogs ebenfalls zweigeteilt. Im ersten Teil werden 
zunächst die kollektiven Rechtschutzinstrumente der jeweiligen 
Länder dargestellt. Hierbei werden Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede herausgestellt. Im zweiten Teil werden die Handlungsopti-
onen für Verbraucher im Umgang mit falschen Verbrauchsangaben 
und die Voraussetzungen für eine Klagebeteiligung erläutert und 
ebenfalls miteinander verglichen.
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Europarechtliche Vorgaben

Zur Stärkung der Durchsetzung von Verbraucherrechten wurde am 
11. April 2018 als sog. „New Deal for Consumers“ ein Vorschlag für 
eine „Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über 
Verbandsklagen zum Schutz der Kollektivinteressen der Verbraucher 
und zur Aufhebung der Richtlinie 2009/22/EG“ veröffentlicht.4 Mit 
der Richtlinie soll den Mitgliedstaaten die Einführung eines inner-
staatlichen kollektiven Rechtsschutzsystems angetragen werden, 
das auf unionsweit einheitlichen Grundsätzen beruht. Insbesondere 
soll das Defizit im Verbraucherrecht bei der Schadenskompensation 
gemindert werden, indem die bisherige Unterlassungsklage zu ei-
nem Instrument der Schadenskompensation ausgebaut werden soll. 

Dies wird von Verbraucherschutzverbänden stark begrüßt, da sie 
auf diese Weise in bestimmten Fallkonstellationen mittels einer 
Verbandsklage Entschädigungszahlungen an Verbraucher einklagen 
können. 5

Die geplante Richtlinie befähigt qualifizierte Einrichtungen dazu, 
Verbandsklagen anzustrengen, um die Praktiken eines Unternehmers 
zu unterbinden und zu verbieten, sofern diese als Gesetzesverstoß 
zu werten sind. Ziel der Verbandsklagen ist es, den Unternehmer zu 
verpflichten, für Entschädigung, Reparatur, Ersatz, Preisminderung, 
Vertragskündigung oder die Erstattung des gezahlten Preises zu 
sorgen.6 Zudem sollen Maßnahmen angestrebt werden können, die 
die fortdauernde Wirkung des Verstoßes abstellen. 

Hintergrund des Richtlinienvorschlags ist unter anderem die Emp-
fehlung der Kommission vom 11. Juni 2013 „Gemeinsame Grund-
sätze für kollektive Unterlassungs- und Schadensersatzverfahren in 
den Mitgliedstaaten bei Verletzung von durch Unionsrecht garan-
tierten Rechten“.7 Mit der Empfehlung sollte allen Mitgliedstaaten 
die Einführung eines innerstaatlichen kollektiven Rechtsschutzsys-
tems angetragen werden, das auf unionsweit einheitlichen Grund-
sätzen beruht, aber den Rechtstraditionen der Mitgliedstaaten 
Rechnung trägt und gleichzeitig vor Missbrauch schützt.8 

In einem Bericht der EU-Kommission vom 25. Januar 2018 9 wird 
erläutert, dass die Mitgliedstaaten bislang kaum kollektive Rechts-
schutzmöglichkeiten geschaffen haben und damit der Empfehlung 
vom 11. Juni 2013 nicht in ausreichendem Maße nachgekommen 
sind.10 Zudem sei die Verfügbarkeit von kollektiven Rechtsschutz-
instrumenten innerhalb der EU sehr ungleich verteilt.11 Der Kom-
missionsvorschlag wird aktuell auf EU Ebene verhandelt, Ziel ist 
die Verabschiedung in der laufenden Legislaturperiode, die im 
Mai 2019 endet. 

Auswertung

1. Kollektive Rechtsschutzinstrumente

Kollektive Rechtsschutzinstrumente sind Sammelklagen oder 
Gruppenklagen. Sie bündeln die Interessen vieler geschädig-
ter Verbraucher. Hat eine Sammelklage Erfolg, verschafft sie 
nicht nur dem Kläger Ansprüche, sondern auch den Personen, 
die in gleicher Weise von dem betreffenden Sachverhalt be-
troffen sind und die sich der ursprünglichen Sammelklage an-
geschlossen haben. In manchen Fällen müssen sich Personen 
nicht einmal der Sammelklage anschließen, sie profitieren 
ganz automatisch.

Bei den Sammelklagen der betrachteten EU-Mitgliedstaaten gibt es 
einen wesentlichen Unterschied: In manchen Ländern gibt es Sam-
melklagen, durch die ein sog. Feststellungsurteil erreicht werden 
kann. Das Gericht stellt in seinem Urteil in solchen Fällen lediglich 
fest, dass ein Schaden entstanden ist. Es spricht jedoch keine 
direkte Verpflichtung gegenüber dem Beklagten aus. Dies erfolgt 
erst durch ein nachgelagertes Gerichtsverfahren. Im Gegensatz 
hierzu gibt es Sammelklagen, die darauf gerichtet sind, Verbrau-
cheransprüche direkt durchzusetzen. Durch kollektive Klagerechte 
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steht geschädigten Verbrauchern ein leichter und kostengünstiger 
Rechtsschutz zur Verfügung.  

1.1 Arten und Kosten kollektiver Rechts-
schutzmöglichkeiten
Nach dem Bericht der Kommission vom 25. Januar 2018 stehen 
in 19 EU-Mitgliedstaaten, darunter auch in den sechs Mitglied-
staaten, die Gegenstand dieser Studie sind, kollektive kompensa-
torische Rechtsbehelfe zur Verfügung.12 Allerdings unterscheiden 
sich die kollektiven Rechtsschutzmöglichkeiten in erheblichem 
Maße. Auf Entschädigung gerichtete und in Vertretung geführte 
Sammelklagen gibt es in Frankreich, Italien und Belgien. In 
Deutschland und den Niederlanden besitzen die Sammelklagen 
lediglich feststellenden Charakter. Österreich verfügt zwar über 
ein rechtliches Instrument, das als „Sammelklage“ bezeichnet 
wird. Allerdings müssen Verbraucher ihre Ansprüche abtreten, 
sodass sie ihrer Bezeichnung nicht gerecht wird. Damit stehen 
österreichische Verbraucher in ihren Möglichkeiten hinter denen 
anderer europäischer Staaten. 

   Belgien

Der Verbraucherschutz wird in Belgien grundsätzlich durch das 
Bundesbürgerliche Gesetzbuch13 und das Wirtschaftsgesetz14 ge-
regelt. Im Jahr 2014 wurde die Möglichkeit einer Sammelklage in 
das Wirtschaftsgesetz aufgenommen, sodass Verbraucher kollektiv 
Schadensersatz verlangen können.15 Die Möglichkeit wurde bislang 
jedoch nur zögerlich angenommen. Mehrere Gerichtsverfahren, 
die von der in Belgien führenden Verbraucherschutzvereinigung 
„TEST AANKOOP“ initiiert wurden, warten auf eine Entscheidung 
über deren Zulässigkeit.

In Belgien ist zu unterscheiden zwischen einem Sammelklagean-
spruch und einem Anspruch auf Schutz eines Gemeinschaftsgutes. 
Beiden Ansprüchen ist gemein, dass sie eine Ausnahme zu dem 
grundsätzlich bestehenden Prinzip des subjektiven Rechtsschutzes 
bilden16. Dieses bedeutet, dass grundsätzlich derjenige, der in 
Belgien eine Klage erhebt, geltend machen muss, dass er in einem 
subjektiven Recht verletzt ist. Im Rahmen einer bedeutenden Ge-
richtsentscheidung stellte der Kassationshof Belgien jedoch fest, 
dass schon ein persönliches und unmittelbares Interesse einer 
Person an einer Rechtsverfolgung ausreichen kann, also keine 
Rechtsverletzung nachgewiesen werden muss, sofern das Gesetz 
nichts anderes bestimmt.17 Dies bedeutet, dass der Gesetzgeber 
einige Personen oder Organisationen zur Geltendmachung eines 
kollektiven Interesses befähigen kann, ohne dass eine „persön-
liche“ Rechtsverletzung im engeren Sinne nachgewiesen werden 
muss. Aufgrund der Sorge vor unnötigen „actio popularis“-Verfah-
ren waren entsprechende Gesetzgebungsinitiativen jedoch bislang 
nicht sehr umfangreich.

Bislang gibt es einige Gesetze, die Vereinigungen die Möglichkeit 
kollektiven Rechtsschutzes bieten. Dazu gehören z.B. Gesetze 

zum Schutz der Arbeitnehmer (Gewerkschaften)18, das Gesetz 
zum Schutz der Umwelt19, das Gesetz zur Kriminalisierung rassis-
tisch und fremdenfeindlich motivierter Handlungen20, das Gesetz 
zum Schutz vor bestimmten Formen der Diskriminierung21, das 
Gesetz über die Krankenkassen22 und das Gesetz über Verbrau-
cherkredite.23

Alle diese Beispiele bieten einer Vereinigung die Möglichkeit, Un-
terlassungsansprüche geltend zu machen. Die Gesetze zum Schutz 
der Arbeitnehmer erlauben einen kollektiven Anspruch zum Schutz 
ihrer Mitglieder. Die anderen Gesetze erlauben einen kollektiven 
Anspruch auf den Schutz eines individuellen, übergreifenden (ide-
alistischen) kollektiven Interesses. 

Das belgische Zivilgesetzbuch wird momentan stark reformiert. 
Von mehreren prominenten Rechtswissenschaftlern und -praktikern 
wird gefordert, eine Haftung für kollektive Umweltschäden in das 
neue Zivilgesetzbuch aufzunehmen. Die Haftung sollte demnach 
sowohl kurativ als auch präventiv sein.

Das Kostenrisiko liegt in Belgien bei den vertretenden Vereini-
gungen und nicht bei einzelnen Mitgliedern einer Sammelklage. 
Es ist bislang noch unklar, welche Entschädigung die vertretende 
Vereinigung für sich in Anspruch nehmen kann. Angesichts der 
Vorbereitungsarbeiten erscheint es fair, dass die Vereinigungen 
nicht nur die Gerichtsgebühren und Werbungskosten geltend ma-
chen darf, sondern auch diejenigen Kosten, die ihr darüber hinaus 
auch tatsächlich erwachsen sind. Andernfalls könnte das Problem 
entstehen, dass die Bereitschaft eines Verbandes, ein Verfahren 
einzuleiten, auf der Einschätzung der Erfolgsaussichten beruht, 
wodurch wiederum eine Schwelle für die Einleitung von Maßnah-
men des kollektiven Rechtsschutzes entstehen kann.24

   Deutschland

Am 12. Juli 2018 wurde das „Gesetz zur Einführung einer zivilpro-
zessualen Musterfeststellungsklage“ erlassen.25 Das Gesetz führt  
insbesondere zu Änderungen der Zivilprozessordnung (ZPO)26, in 
der nunmehr die meisten Grundsätze zur Musterfeststellungsklage 
geregelt werden. Hierzu wurde in die ZPO ein neuer Abschnitt 
mit dem Titel „Musterfeststellungsverfahren“ eingeführt.27 Diese 
Änderung trat am 1. November 2018 in Kraft.

Ziel der Musterfeststellungsklage ist es, Schadensersatz- oder 
Erstattungsansprüche ohne einen für den Geschädigten unver-
hältnismäßig wirkenden Aufwand zu verfolgen und so dafür zu 
sorgen, dass ein unrechtmäßig erlangter Gewinn nicht bei dem 
Anbieter verbleibt, der hierdurch einen Wettbewerbsvorteil gegen-
über rechtstreuen Wettbewerbern erzielt.28 Die Musterfeststellungs-
klage soll geschädigten Verbrauchern einen vereinfachten Zugang 
zu gerichtlichen Verfahren ermöglichen. Gleichzeitig soll sie die 
zivilprozessualen Möglichkeiten des Rechtsschutzes stärken, einen 
einfachen Ausgleich ermöglichen und die Funktionsfähigkeit des 
Wettbewerbs sichern.29
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Durch das neue Gesetz können qualifizierte Einrichtungen mit der 
Musterfeststellungsklage feststellen lassen, ob Ansprüche zwischen 
Verbrauchern und Unternehmen bestehen oder nicht bestehen.30 

Die Musterfeststellungsklage wirkt auf den ersten Blick wie eine 
Gruppenklage, sie ist es aber nur bedingt: Mit der Musterfeststel-
lungsklage können qualifizierte Einrichtungen die Feststellung des 
Vorliegens oder Nichtvorliegens von tatsächlichen und rechtlichen 
Voraussetzungen für das Bestehen oder Nichtbestehen von An-
sprüchen oder Rechtsverhältnissen (Feststellungszielen) zwischen 
Verbrauchern und einem Unternehmer begehren.31 Die Musterfest-
stellungsklage  verschafft dem Kläger jedoch keinen vollstreckbaren 
Titel und verpflichtet den Beklagten zu nichts. Die Feststellung 
hat keine weiteren rechtlichen Konsequenzen. Es folgt weder eine 
direkte Entschädigung noch eine Untersagung der rechtswidri-
gen Geschäftspraktiken. Eine rechtswidrige Geschäftspraktik wird 
durch das Gericht lediglich festgestellt. Der Geschädigte muss im 
Anschluss an das Musterfeststellungsurteil selbst mit einem wei-
teren Verfahren aktiv werden, um Entschädigungen zu erhalten. 
In diesem individuellen Verfahren ist nicht garantiert, dass das 
Musterfeststellungsurteil tatsächlich feststellende Wirkung hat. Es 
ist immer möglich, dass sich das individuelle Verfahren doch von 
dem der Musterfeststellung unterscheidet, sodass kein Kostenvor-
teil entsteht und die Verjährungshemmung entfällt.

Es wird kritisiert, dass weder die Industrie- und Handelskam-
mern, die Handwerkskammern noch die rechtsfähigen Verbände 
zur Förderung gewerblicher oder selbstständiger beruflicher Inte-
ressen klagebefugt sind. Diese können lediglich Klagen nach dem 
Unterlassungsklagegesetz (UKlaG) oder dem Gesetz gegen den 
unlauteren Wettbewerb (UWG) geltend machen, die jedoch nur auf 
Unterlassung oder Beseitigung, nicht aber auf die Feststellung von 
Rechtsmissständen gerichtet sind. Problematisch sei auch, dass die 
nicht gelungene Prozessführung eines einzelnen Verbands zunächst 
zu einer Rechtshängigkeits- und Rechtskraftsperre führen kann, die 
später eine dauerhafte und generelle Bindungswirkung entfaltet.32 
Wurde beispielsweise bereits eine Musterfeststellungsklage wegen 
des zu hohen Kraftstoffverbrauchs eines Fahrzeugs gegen einen 
Autohändler oder Autohersteller erhoben, kann keine weitere 
Musterfeststellungsklage erhoben werden. Ergeht am Ende eines 
Verfahrens ein fehlerhaftes Urteil, zum Beispiel aufgrund der fehler-
haften Prozessführung eines klagenden Verbandes, entfaltet dieses 
Urteil zunächst Bindungswirkung für gleichgelagerte (Folge-)Fälle.

Über die Kosten der Musterfeststellungsklage nach der ZPO ent-
scheidet das Prozessgericht. Der Streitwert bei Musterfeststel-
lungsklagen darf 250.000 Euro nicht übersteigen.33 Eine Klage mit 
einem so hohen Streitwert kostet, wenn alle Instanzen beschritten 
werden, mindestens 75.000 Euro. Der Streitwert wird in vielen 
Fällen aber weitaus geringer festgesetzt werden. Die Kosten für 
den Rechtsstreit trägt die unterliegende Partei.

Verbraucher können ihre Rechte auch an sog. Rechtsdienstleister 
wie z.B. „myright.de“ abtreten. Diese machen die Ansprüche dann 
vor Gericht geltend. Für den Fall des Obsiegens wird ein Erfolgs-

honorar vereinbart. Bei dieser Möglichkeit handelt es sich jedoch 
nicht um „echten“ gesetzlich geregelten kollektiven Rechtsschutz, 
sondern um ein zivilrechtliches Konstrukt. Es besteht die Möglich-
keit, als sog. Streitgenossen gemeinsam Klage zu erheben, wenn die 
Ansprüche gleichartig sind. Die Gerichte sind jedoch nicht an diese 
Zusammenlegung gebunden, sondern können die Klagen vonein-
ander trennen. Jeder Kläger trägt das volle Kostenrisiko, entweder 
in einer Einzelklage oder als Teil einer Streitgenossenschaft, in der 
sich der Streitwert nach der Zahl der Kläger potenziert. Es handelt 
sich daher nicht um eine echte Form kollektiven Rechtsschutzes. 

Im Kapitalanlagerecht wurde im Jahre 2005 als Antwort auf die 
Klageflut von 17.000 Aktionären gegen die Deutsche Telekom eine 
Musterfeststellungsklage geschaffen.34 Der Anwendungsbereich des 
„Gesetzes über Musterverfahren in kapitalmarktrechtlichen Streitig-
keiten“ (Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz - KapMuG) ist nach 
dessen § 1 begrenzt auf Schadensersatzansprüche wegen falscher, 
irreführender oder unterlassener öffentlicher Kapitalmarktinforma-
tionen und vertraglicher Erfüllungsansprüche im Zusammenhang 
mit öffentlichen Kapitalmarktinformationen. Sie ist somit zwar 
ein kollektives Rechtsschutzinstrument, aber ein Verbraucher, der 
mit drastisch hohem Mehrverbrauch konfrontiert ist, kann nach 
diesem Gesetz nicht vorgehen.

Zudem besteht in Deutschland die Möglichkeit, in den Bereichen des 
Verbraucherschutzes35 und des Umweltrechts36 Verbandsklagen zu 
erheben. Die verbraucherschutzrechtlichen oder umweltrechtlichen 
Klagen können jeweils nur von Verbänden erhoben werden, die 
besondere Voraussetzungen erfüllen. Die Verbände vertreten dabei 
keine gebündelten Interessen von individualisierbaren Einzelperso-
nen, sondern klagen im eigenen Namen. Mit ihnen können daher 
auch keine individuellen Schadensersatzansprüche geltend gemacht 
werden. Sie dienen allein der Herstellung rechtmäßiger Zustände.

   Frankreich

Eine Besonderheit des französischen Rechts ist, dass dort eine 
Zivilklage während eines Strafverfahrens durch eine anerkannte 
Vereinigung in solchen Fällen eingereicht werden kann, in denen 
eine Straftat das kollektive Interesse der Verbraucher untergräbt.37 
Die Klage wird von einer Vereinigung im Namen des gemeinsamen 
Interesses der Verbraucher verfolgt. Das Strafgericht, das über die 
zivilrechtlichen Fragen der Rechtssache entscheidet, kann nicht 
nur eine Entschädigung, sondern auch die Unterlassung der Ver-
letzungshandlung anordnen oder das Unternehmen verpflichten, 
die Verbraucher über die Situation zu informieren.

Neben dieser Klage vor dem Strafgericht gibt es in Frankreich seit 
1998 für anerkannte Verbände die Möglichkeit, eine Unterlassungs-
klage gegen einen „professional“38 zu erheben.39 

Bereits seit 1992 kann ein anerkannter Verband eine Entschädi-
gung für Verbraucher verlangen, die ihm ausdrücklich ein Mandat 
übertragen.40 So können Schäden, wenn sie sich aus demselben 
Rechtsverstoß ergeben, kollektiv verfolgt werden. Da die Verei-
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nigung jedoch in keiner Weise Werbung für ihr Vorgehen machen 
darf und sich Verbraucher einer laufenden Rechtsbehelfsklage nicht 
nachträglich anschließen dürfen, blieben die Möglichkeiten dieses 
Verfahrens bislang äußerst begrenzt. 

Von besonderer Wichtigkeit ist das Verfahren der Gruppenklage 
für Verbraucher41, welches im Jahr 2014, (den Empfehlungen der 
Kommission direkt nachgehend), eingeführt wurde.42

Die Gruppenklage verläuft dreistufig nach dem „Opt-in“-Prinzip, bei 
welchem sich Verbraucher einer Klage aktiv anschließen müssen, 
damit das Urteil auch in ihrem Namen wirksam ist. Im Rahmen 
einer ersten Stufe reicht eine anerkannte Vereinigung im Namen 
von mindestens zwei Klägern eine Klage ein. Das Gericht prüft die 
Zulässigkeit der Klage, entscheidet über den begangenen Rechts-
bruch, definiert die Gruppe und legt die Kriterien fest, die erfüllt 
sein müssen, um sich dem Verfahren anzuschließen. Es bestimmt 
den wahrscheinlich zu behebenden Schaden. 

Gelangt das Gericht zu der Auffassung, dass ein Rechtsbruch von 
dem Beklagten begangen wurde, setzt es eine Frist zwischen zwei 
und sechs Monaten fest. Bis zum Ablauf dieser Frist müssen Ver-
braucher über verschiedene Maßnahmen informiert werden (z.B. 
per E-Mail oder über Werbung) und können der Gruppe beitreten.

In dieser Phase ist eine vereinfachte Gruppenklage möglich, wenn 
verschiedene Anspruchssteller identifiziert werden und ihr Schaden 
identisch ist.43 Das Gericht kann von dem Beklagten verlangen, 
dass er die Kläger individuell entschädigt.

Auf der zweiten Stufe wird mittels eines „Opt-in“-Systems eine 
feste Gruppe identifiziert. Kläger, die die jeweiligen Kriterien 
erfüllen, schließen sich der Gruppe an. Die Entschädigung erfolgt 
in einer außergerichtlichen Phase.

Nachrangig, auf einer dritten Stufe, befasst sich das Gericht mit 
eventuell verbleibenden Fragen oder Hindernissen im Zusammen-
hang mit der Entschädigung eines Klägers.44 Das Gericht entschei-
det schließlich über die Beendigung des Verfahrens.

Das französische Recht kennt auch die Möglichkeit der Gruppenme-
diation.45 Jede im Namen der Gruppe ausgehandelte Vereinbarung 
bedarf der Zustimmung des Gerichts. Dieses prüft insbesondere, 
ob die ausgehandelten Bedingungen mit den Interessen der Ein-
zelpersonen übereinstimmen. Das Gericht legt auch fest, welche 
Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die Verbraucher über das 
Bestehen der Vereinbarung, Fristen und Voraussetzungen für einen 
Beitritt zur Vereinigung zu informieren. Aufgrund des freiwilligen 
Charakters der Maßnahmen wird diese bislang von Unternehmen 
wenig genutzt.

Das Gericht kann die unterlegene Partei verurteilen, einen Teil oder 
den Gesamtbetrag der durch das Verfahren angefallenen Kosten zu 
zahlen. Der genaue Betrag liegt im Ermessen des Gerichts, sollte 
aber die Art und Komplexität der vom Verein getragenen Aufga-

ben widerspiegeln. Die derzeitige Gesetzgebung sieht zudem eine 
öffentliche Unterstützung von Sammelklagen vor. 

   Italien

Auch die italienische Gesetzgebung kennt eine Form der kompen-
satorischen Gruppenklage.46 Die Gruppenklage wurde 2007 in das 
Verbraucherschutzgesetz aufgenommen.47 Im Jahr 200948 wurde 
die Norm ersetzt und im Jahr 201249 geändert. Die Regelung trat 
am 1. Januar 2010 in Kraft und gilt für nach dem 15. August 2009 
begangene Verstöße.

Nach Art. 140ff. des Verbraucherschutzgesetzes können Sammelkla-
gen erhoben werden, um die Verletzung von vertraglichen Rechten 
einer Gruppe von Verbrauchern gegenüber demselben Unternehmen 
geltend zu machen. Eine Mindestanzahl von Klägern ist für die 
Einreichung einer Sammelklage nicht erforderlich.

Die Ansprüche können sich auch aus Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen und Massenverträgen ergeben. Zudem können Rechte 
aus der Produkthaftung verfolgt werden, auch wenn kein direktes 
Vertragsverhältnis mit dem Hersteller besteht. Letztlich gibt es 
Ansprüche auf Ersatz des Schadens, der durch unlautere Geschäfts-
praktiken oder wettbewerbswidriges Verhalten entstanden ist. 
Durch die Gruppenklage soll der Verstoß beurteilt und das verant-
wortliche Unternehmen verurteilt werden, um eine Entschädigung 
zu erlangen. Die Klage muss zunächst vom Gerichtshof auf der 
Grundlage einer Reihe von Kriterien (einschließlich der Homo-
genität der geltend gemachten individuellen Rechte) zugelassen 
werden. Von der Klage profitieren nur Verbraucher, die sich der 
Klage anschließen. Es handelt sich also um ein „Opt-in“-System. 
Das Gericht legt fest, welcher Verbraucher welche Entschädigungs-
summe erlangt.

Die endgültige Entscheidung über die Begründetheit der Rechts-
sache kann beim Berufungsgericht (sog. „appello“) angefochten 
werden. Nach italienischem Recht setzt die Berufung in der Regel 
nicht automatisch die Vollstreckbarkeit von Urteilen aus. Es ist 
jedoch möglich, beim Berufungsgericht eine Aussetzung zu be-
antragen.

Die italienische Sammelklage weist verschiedene Elemente auf: 
Einerseits finden sich Elemente, die typisch für die Sammelklage 
der USA sind, z.B. die Möglichkeit, dass jeder Verbraucher oder 
eine Gruppe von Verbrauchern als Kläger auftreten kann und 
dass zunächst von einem Gericht über die Zulässigkeit der Klage 
auf Grundlage verschiedener Kriterien (Gleichheit der Ansprüche, 
Fähigkeit des Klägers die Interessen der Gruppe zu vertreten, 
keine Interessenkonflikte, keine offensichtliche Grundlosigkeit 
der Klage), entschieden wird.

Im Gegensatz zu den US-amerikanischen Sammelklagen hat Italien 
jedoch ein strenges „Opt-in“-Modell eingeführt, nach dem das 
Urteil nur gegenüber denjenigen wirksam ist, die sich aktiv der 
Klage angeschlossen haben. Schließt sich ein Verbraucher nicht 
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der Sammelklage an, kann er weiter individuell seine Rechte ver-
folgen, profitiert jedoch in keiner Weise vom Urteil, dass durch 
eine entsprechende Sammelklage erreicht wurde. Die Entscheidung 
für das „Opt-in“-Verfahren beruht auf der grundsätzlichen Idee 
des subjektiven Rechtsschutzes. Das Recht auf Durchsetzung ei-
nes Anspruchs ist in Italien ein persönliches Recht, sodass eine 
Rechtswirkung für eine Person nur dann eintreten kann, wenn sie 
ihr persönliches Recht aktiv verfolgt. Dies hat zur Folge, dass durch 
das „Opt-in“ Modell die wirtschaftlichen Auswirkungen der Sammel-
klage auf die beteiligten Unternehmen geschwächt werden, weil 
diese nur Kompensationen für Schäden von Verbrauchern leisten 
müssen, die sich im Sinne des „Opt-in“-Modells der Verbandsklage 
angeschlossen haben.

Gleichzeitig enthält die italienische Sammelklage einige Elemente 
der Repräsentativklage: Jeder Verbraucher kann einer (Verbrau-
cher-)Vereinigung die Befugnis erteilen, in seinem Namen (und 
im Namen der Person, die sich der Klage anschließen wird) als 
Kläger aufzutreten. Alle bisher in Italien geführten Sammelklagen 
folgen diesem Modell: Sie wurden von (Verbraucher-)Verbänden 
eingeführt, die von einem einzelnen oder einer begrenzten Anzahl 
von Klassenmitgliedern ein Mandat erhalten hatten. 

Der Verband erlangt lediglich eine prozessuale Vertretungsbefugnis. 
Seine Befugnis berührt jedoch nicht die materiellen Rechte der an 
der Sammelklage beteiligten Personen. So wird beispielsweise die 
Verjährungsfrist für den Hauptkläger durch die Zustellung seiner 
Klage ausgesetzt. Für die anderen Mitglieder erfolgt die Ausset-
zung der Verjährung erst durch die Einreichung ihres jeweiligen 
„Opt-in“-Antrags.

Nach italienischem Recht muss zwar die unterlegene Partei Teile der 
Kosten der überlegenen Partei übernehmen, dennoch verbleiben 
Kosten, die die überlegene Partei selbst tragen muss. 

Nach den Erfahrungen von dem größten italienischen Verbraucher-
verband „Altroconsumo“ kann die Summe der vorgenannten Kosten 
von mindestens 20.000 – 30.000 Tausend Euro (im einfachsten 
Fall) bis zu 300.000 – 400.000 Euro (in den komplexesten Fällen, 
z.B. in der VW-Dieselgate-Sammelklage) variieren.

   Niederlande

In den Niederlanden gibt es drei Arten von Sammelklagen.

Option I: Seit dem 1. Juli 1994 enthält das niederländische Bür-
gerliche Gesetzbuch (DCC) eine Bestimmung, die die Einreichung 
von Sammelklagen vor der Zivilabteilung eines ordentlichen Be-
zirksgerichts im Namen mehrerer Dritter, einschließlich solcher 
im öffentlichen Interesse, ermöglicht.50 Anspruchsbefugt sind 
juristische Personen, in der Regel gemeinnützige Stiftungen oder 
gemeinnützige Vereine. Diese Art von Sammelklage führt zu einem 
Feststellungsurteil oder einer einstweiligen Verfügung. Schadens-
ersatzansprüche können erst in einem nachgelagerten Verfahren 
durch Einzelklagen geltend gemacht werden. 

Option II: Diese Option ist ein Verfahren für Fälle, in denen ein 
Vergleich zwischen den beteiligten Parteien erzielt wurde. Die 
entsprechenden Bestimmungen des niederländischen Zivilgesetz-
buches sind 2005 in Kraft getreten und werden allgemein als das 
„Gesetz über die kollektive Abwicklung von Massenforderungen“ 
bezeichnet.51 Es handelt sich um ein freiwilliges Verfahren, bei dem 
eine nicht gewinnorientierte juristische Person52 die Kläger53 auf 
der einen Seite und das beteiligte Unternehmen54 auf der anderen 
Seite vertritt. Der eigentliche Zweck dieses Verfahrens besteht dar-
in, dass der Gerichtshof einen zwischen den Verhandlungsparteien 
erzielten Vergleich für alle Personen, die zur „Klasse“ gehören, 
für verbindlich erklärt. Das System funktioniert nach dem „Opt-
out“-Prinzip: Alle Personen, die dem Profil des „Class Member“ 
entsprechen, sind per Definition Teil des Vergleichsurteils, es sei 
denn, eine beteiligte Person hat mitgeteilt, dass sie nicht als 
„Class Member“ behandelt werden will. Die Vergleichsvereinbarung 
legt auch fest, wie die einzelnen Beträge zu berechnen und an die 
jeweiligen Personen auszuzahlen sind.

Option III: Das „Vollmachts“-Modell: Hierbei handelt es sich 
nicht um eine echte Sammelklage, sondern nur um ein „reguläres“ 
Schadensersatzverfahren, bei dem mehrere einzelne Opfer/Kläger 
durch einen Anwalt vertreten werden. 

Im Februar 2018 wurde dem Parlament ein Entwurf der erweiterten 
Option I vorgestellt. Während das Verfahren der Option I nur ein 
Feststellungsurteil erreichen kann, soll mithilfe der neuen Ver-
fahrensmöglichkeit ein Schadensersatzanspruch geltend gemacht 
werden können. Das neue System beinhaltet die Übernahme meh-
rerer Bestimmungen der Option II, also der Vergleichsoption, mit 
dem großen Unterschied, dass das neue Verfahren nicht mit einer 
Einigung beginnt. Der Gesetzentwurf wurde sowohl von Juristen als 
auch von Wissenschaftlern heftig kritisiert. Es wird daher erwartet, 
dass der Entwurf noch weitreichende Änderungen erfahren wird. 

Für Sammelklagen, die Schadenersatzansprüche beinhalten, werden 
in der Regel Vereinigungen gegründet, die von den betroffenen 
Opfern eine - relativ geringe - feste Gebühr verlangen. Die be-
teiligten Anwälte werden in der Regel nur teilweise aus diesen 
festen Honoraren bezahlt. Alle anfallenden Kosten, einschließlich 
der Anwaltskosten, sind in der Regel Teil der Summe, die von dem 
verklagten Unternehmen gezahlt werden muss, wenn es unterliegt. 
Im Weiteren können die Kosten nicht unabhängig vom Einzelfall 
bestimmt werden, sondern sind von der Komplexität des Rechtsfalls 
und der Anzahl der betroffenen Personen abhängig. Kosten können 
sich etwa aus Aufwendungen für eine ordentliche Streitvorbe-
reitung (Recherchen, Zeugenanhörungen, erforderlichen Reisen, 
Übersetzungen etc.) und Kosten für den eigentlichen Rechtsstreit 
(Anwalts- und Gerichtskosten etc.) ergeben.

   Österreich

In Österreich gibt es die Verbandsmusterklage55, sowie die sog. 
„Sammelklage österreichischer Prägung“56.
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Das älteste Instrument ist die Verbandsklage nach dem Konsumen-
tenschutzgesetz, die schon 1979 eingeführt wurde. Sie richtet sich 
auf Unterlassung bestimmter Verstöße des Konsumentenschutzge-
setzes. Zu unterscheiden ist davon die Verbandsklage auf Unterlas-
sung- bzw. Schadenersatz gegen unlautere Geschäftspraktiken57. 
Unlautere Geschäftspraktiken sind insbesondere aggressive oder 
irreführende Praktiken (bspw. die unrichtige Behauptung, ein Pro-
dukt könne Krankheiten heilen, die Verwendung von Gütezeichen 
ohne erforderliche Genehmigung etc). In beiden Fällen müssen 
die Anspruchsberechtigten ihre Ansprüche an einen der im Gesetz 
genannten Verbände abtreten.

Die „Sammelklage österreichischer Prägung“ wurde maßgeblich 
durch die Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes (OGH) ab 
Anfang der 2000er entwickelt. Der OGH leitete sie einerseits aus § 
502 Abs 5 Z 3 öZPO ab, wonach Rechtsmittel bis zum OGH, unab-
hängig von der Höhe des Streitwertes zulässig sind, wenn es sich 
um Ansprüche von Verbrauchern handelt, die ihre Forderungen an 
einen Verband abgetreten haben. Durch diese Bestimmung wird 
Verbrauchern auch bei geringen Streitwerten der Weg zum Obers-
ten Gerichtshof eröffnet, sodass Musterprozesse geführt werden 
können. Als zweite Grundlage für die Sammelklage österreichischer 
Prägung wird § 227 ZPO herangezogen, eine Bestimmung, die es 
ermöglicht, dass ein Kläger mehrere Ansprüche gegen eine beklagte 
Partei im Rahmen einer Klage geltend macht.

Im Zusammenhang mit dem VW-Skandal wurde die Forderung nach 
der Verbesserung des kollektiven Rechtsschutzes wieder lauter. 
Die sozialdemokratische Partei (SPÖ), derzeit in Opposition, ent-
wickelte während der letzten Regierungsperiode einen Entwurf für 
eine „echte“ Sammelklage, der die Einbringung einer Klage ab 10 
Personen ermöglicht hätte.58 Der Initiativantrag wurde schließlich 
im September 2017 im Parlament eingebracht, wo er aufgrund der 
mangelnden Zustimmung scheiterte.59

Im österreichischen Zivilprozessrecht gilt das Prinzip der Kosten-
teilung. Jede Partei hat die durch sie selbst verursachten Kosten 
zunächst selbst zu tragen, der obsiegenden Partei steht jedoch ein 
Anspruch auf Kostenersatz durch die unterliegende Partei zu. Un-
terliegt eine Partei vollständig, hat sie der gegnerischen Partei alle 
Prozesskosten zu ersetzen.60 Für den Fall des teilweisen Obsiegens 
sind die Kosten gegeneinander aufzuheben oder verhältnismäßig 
zu teilen.61 Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) wird 
seit Jahren vom für Verbraucherschutz zuständigen Ministerium 
beauftragt, Musterprozesse, Verbandsklagen und Sammelklagen 
zu führen. Die Kosten für Mitarbeiter und etwaige Prozesskosten 
werden dann vom Ministerium getragen.62

Nach der österreichischen Zivilprozessordnung kann zudem Verfah-
renshilfe beantragt werden63, wenn eine Partei das Verfahren nicht 
ohne Beeinträchtigung des notwendigen Unterhalts führen könnte 
und die Prozessführung nicht mutwillig oder aussichtslos erscheint. 

Der Umfang der Verfahrenshilfe bestimmt sich nach dem Vermögen 
der antragstellenden Partei und kann eine einstweilige Befreiung 

von Gebühren (Sachverständige, Dolmetscher usw.) sowie die Ver-
tretung durch einen Rechtsanwalt im anwaltspflichtigen Verfahren 
bedeuten. Ändert sich die finanzielle Situation der antragstellenden 
Partei binnen drei Jahren, muss die Verfahrenshilfe u.U. zurückge-
zahlt werden. Die Verfahrenshilfe umfasst nur die eigenen Kosten. 
Die Kosten der anderen Partei müssen im Falle des Unterliegens 
ungeachtet dessen bezahlt werden.

Da sich im Falle von Sammelklagen der Streitwert summiert, sind 
sie für Prozesskostenfinanzierer attraktiver als Individualver-
fahren. Prozesskostenfinanzierung bedeutet, dass das jeweilige 
Unternehmen im Obsiegensfall eine zu zahlende Quote (in der 
Regel ca. 30 Prozent) zugesprochen bekommt, im Falle des 
Unterliegens jedoch ähnlich wie eine Rechtsschutzfinanzierung 
das Risiko trägt.

1.2 Voraussetzungen der kollektiven 
Rechtsschutzinstrumente
Dieses Kapitel legt dar, welche Voraussetzungen für die unter-
schiedlichen Rechtsschutzinstrumente in den einzelnen Ländern 
erfüllt sein müssen, um eine Sammelklage einzureichen.  

Im Rahmen aller Klagemöglichkeiten muss im Wesentlichen ein 
gleichartiger Anspruchsgrund vorliegen. Die unterschiedlichen 
Sachverhalte müssen sich so ähnlich sein, dass ein Gericht ge-
meinsam über sie entscheiden kann. Deshalb entscheidet in den 
meisten Fällen auch ein Gericht in einer Art vorgelagerten Ent-
scheidung über die Zulässigkeit der Klage: Befindet das Gericht 
die Klage für zulässig, können sich weitere Verbraucher der Klage 
anschließen.

In fast allen Fällen kann die Klage nur von einer anerkannten 
Vereinigung erhoben werden, eine Ausnahme bildet hier Italien, 
wo auch Verbraucher direkt eine Sammelklage erheben können.

   Belgien

Die verbraucherrechtliche belgische Sammelklage weist verschie-
dene Hauptmerkmale auf. Die Klage wird von einem Vertreter 
eingereicht. Dieser vertritt nicht sein eigenes Interesse, sondern 
das der Gruppe und ihrer Mitglieder. Nur er ist rechtlich in der 
Lage, als „ideologischer Kläger“ ein Verfahren zur Sammelklage 
einzuleiten. Er stellt seinen Antrag bei dem Gericht von Brüssel 
(„Court of Brussels“), dort entweder bei dem erstinstanzlichen 
Gericht oder dem Handelsgericht. Der einzelne Verbraucher, dem 
ein Schaden entsteht, kann das kollektive Verfahren nicht selbst 
einleiten. Der Gruppenvertreter hat ein exklusives gesetzliches 
Mandat. Er muss die erforderlichen Pflichtangaben machen.64 
Zudem muss er darlegen, dass der geltend gemachte Anspruch 
eine mögliche Verbraucherrechtsverletzung durch ein Unterneh-
men darstellt,65 dass er selbst die erforderlichen Voraussetzungen 
erfüllt und dass eine Sammelklage effektiver ist als individuell 
geltend gemachte Schadensersatzansprüche. Zudem muss eine 
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Beschreibung des Sammelschadens, seiner gemeinsamen Ursache 
und der Kausalität zwischen den beiden erfolgen. Der Vertreter 
muss einen Vorschlag für die Wahl zwischen dem „Opt-in“- oder 
„Opt-out-System“ unterbreiten und eine Beschreibung der Ver-
brauchergruppe (so genau wie möglich) leisten, jedoch ohne 
Personen identifizieren zu müssen. Zudem ist auch die Anzahl 
der registrierten Gruppenmitglieder nicht anzugeben. Der Antrag 
darf während des Verfahrens nicht geändert werden.66 Ob in dem 
Verfahren ein „Opt-in“- oder ein „Opt-out“-System verfolgt wird, 
entscheidet der jeweilige Richter.

   Deutschland

Musterfeststellungsklagen können von qualifizierten Einrichtungen 
erhoben werden. Damit ein Verband als qualifizierte Einrichtung 
anerkannt wird, muss er bestimmte Anforderungen erfüllen. Die 
Musterfeststellungsklage soll zudem nur dann zulässig sein, wenn 
zwei Monate nach öffentlicher Bekanntmachung der Musterfest-
stellungsklage mindestens 50 Verbraucher ihre Ansprüche oder 
Rechtsverhältnisse zur Eintragung in das Klageregister wirksam 
angemeldet haben.67

Die Musterfeststellungsklage ist in einem Klageregister öffentlich 
bekannt zu machen. Ist eine Musterfeststellungsklage anhängig, 
kann gegen den Beklagten keine weitere erhoben werden. Schließt 
sich ein Verbraucher der Musterfeststellungsklage an, kann er keine 
gleichgerichtete Individualklage erheben.

Die Musterfeststellungsklage kann durch Vergleich oder durch ein 
Urteil enden. Ein gerichtlicher Vergleich kann auch mit Wirkung für 
und gegen die angemeldeten Verbraucher geschlossen werden. Der 
Vergleich wird den Verbrauchern mit einer Belehrung über dessen 
Wirkung, über ihr Recht zum Austritt aus dem Vergleich sowie über 
die einzuhaltende Form und Frist zugestellt. Jeder Verbraucher 
kann innerhalb einer Frist von einem Monat nach Zustellung des 
genehmigten Vergleichs seinen Austritt aus dem Vergleich erklä-
ren. Der genehmigte Vergleich wird wirksam, wenn nicht mehr als 
30 Prozent der angemeldeten Verbraucher ihren Austritt aus dem 
Vergleich erklärt haben. 

Das Musterfeststellungsurteil wird nach seiner Verkündung im 
Klageregister öffentlich bekannt gemacht. Die Erhebung der Mus-
terfeststellungsklage führt zu einer Hemmung der Verjährung der 
mit ihr geltend gemachten Ansprüche.

   Frankreich

In Frankreich kann die Klage nur von Verbrauchern initiiert 
werden.68 Es müssen mindestens zwei Verbraucher sein, ein 
Maximum gibt es nicht. Die Verbraucher müssen mit einer ähn-
lichen oder identischen Rechtslage konfrontiert sein, z.B. durch 
ein und dasselbe Ereignis, das zu mehreren Betroffenen führt 
(z.B. irreführende Informationen). Die Verstöße können aus 
der Verletzung gesetzlicher Pflichten (d.h. der Verletzung von 
Informationspflichten, irreführenden Marketingpraktiken oder 

Produktsicherheitsvorschriften nach dem französischen Verbrau-
cherschutzgesetz) oder vertraglicher Verpflichtungen (d.h. Fristen 
für die Lieferung eines Produkts, die Erbringung einer bestimmten 
Dienstleistung usw.) resultieren. Die Zulässigkeit der Klage wird 
gerichtlich überprüft.

   Italien

Die Klage kann von einem einzelnen Verbraucher oder von einer 
in seinem Namen handelnden Vereinigung eingeleitet werden 
kann (in beiden Fällen muss der Kläger - einzelner Verbraucher 
oder Vereinigung - in der Lage sein, die Interessen der gesamten 
Gruppe zu schützen).

Vor der Durchführung einer Sammelklage muss ein Gericht über die 
Zulässigkeit der Klage im Wege einer „Zertifizierungs“-Verfügung 
entscheiden. Diese kann sofort vor dem Berufungsgericht angefoch-
ten werden. Die Parteien haben das Recht, gegen die Vorentschei-
dung über die Zulässigkeit der Sammelklage beim Berufungsgericht 
(sog. „reclamo“) innerhalb von 30 Tagen nach Veröffentlichung 
der Verfügung Beschwerde einzulegen. Das Berufungsgericht muss 
innerhalb von 40 Tagen nach Einreichung der Beschwerde ent-
scheiden. Ist die Sammelklage unzulässig, können die Ansprüche 
individuell verfolgt werden.

Der Richter ordnet zudem an, welche Werbeformen geeignet sind, 
um die Verbraucher darüber zu informieren, dass sie die Möglichkeit 
haben, sich der Sammelklage anzuschließen. Außerdem definiert 
er die Merkmale und Beweise, die eine Person erfüllen muss, um 
sich der Klage anzuschließen. Verbraucher können sich innerhalb 
der vom Gericht gesetzten Frist der Klage anschließen, wodurch 
sie das Recht der individuellen Rechtsverfolgung verlieren. Nach 
Ablauf der Beitrittsbedingungen können keine weiteren Sammel-
klagen wegen derselben Tatsachen und gegen denselben Beklagten 
eingereicht werden.

   Niederlande

In den Niederlanden können die Möglichkeiten der Option I nur 
von einer juristischen Person, also einer Stiftung oder Vereini-
gung verfolgt werden, die gemeinnützig ist und deren Satzung 
sie berechtigt, diese Art von Rechtsstreitigkeiten einzuleiten. 
Die Klage muss zudem in den Bereich der satzungsmäßigen Ziele 
und der laufenden Aktivitäten des Verbandes fallen. Für Option II 
gelten die gleichen Grundanforderungen wie für Option I. Darüber 
hinaus muss der Gerichtshof davon überzeugt werden, dass der 
Verband die kollektiven Interessen tatsächlich vertreten kann. 
Zudem müssen sich so viele Verbraucher dem Verfahren anschlie-
ßen, dass es gerechtfertigt ist, dass der Vergleich für die gesamte 
Klasse verbindlich ist.
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   Österreich

Im Rahmen der Verbandsmusterklage muss es sich um einen im 
Konsumentenschutzgesetz genannten Anspruch handeln (z.B. Ver-
letzung gesetzlicher Ge- oder Verbote im Zusammenhang mit Haus-
türgeschäften, bei der Herstellung beweglicher körperlicher Sachen, 
allgemeine Informationspflichten von Unternehmern, Vereinbarung 
missbräuchlicher Vertragsklauseln) und die durch die Rechtsverlet-
zung allgemeinen Interessen der Verbraucher müssen beeinträchtigt 
sein. Die Klage muss auf Unterlassung gerichtet sein.

Auch im Fall der Sammelklage, die aus dem Institut der Verbands-
klage entwickelt wurde, braucht es zunächst eine Abtretung der 
Ansprüche an einen Dritten. Voraussetzung ist, dass für alle An-
sprüche dasselbe Prozessgericht örtlich und sachlich (Ausnahme: 
Wertzuständigkeit) zuständig ist. Des Weiteren muss dieselbe 
Verfahrensart zulässig sein. Am Beispiel VW wird deutlich, dass die 
örtliche Zuständigkeit des Prozessgerichts eine große Rolle spielen 
kann: Da VW den Sitz in Deutschland hat, kommt eine Sammelklage 
österreichischer Prägung in diesem Fall nicht in Frage, da sich der 
Gerichtsstand nach dem Sitz der beklagten Partei orientiert und 
daher ein deutsches Gericht zuständig ist.69

Die Voraussetzungen für die Sammelklage erfordern zwar nicht, 
dass eine Identität des rechtserzeugenden Sachverhalts (z.B. An-
sprüche aus demselben Verkehrsunfall) vorliegt, allerdings muss 
im Wesentlichen ein gleichartiger Anspruchsgrund (maßgebliche 
gemeinsame rechtliche Grundlage) bestehen. Darüber hinaus müs-
sen im Wesentlichen gleiche Fragen tatsächlicher oder rechtlicher 
Natur, die die Hauptfrage oder eine ganz maßgebliche Vorfrage 
aller Ansprüche betreffen, zu beurteilen sein.70

Diese Konzeption der Sammelklage ermöglicht ein höheres Maß 
an Prozessökonomie. Auch die Kosten sind im Verhältnis günstiger 
als bei individuellen Klagen. Problematisch ist, dass Verbrau-
cher ihre Ansprüche abtreten müssen und dadurch ein höherer 
Organisationsaufwand entsteht.71 Anders als etwa in den USA 
müssen Geschädigte also selbst aktiv werden, um ihre Ansprüche 
zu verfolgen.

1.3 Klagebefugnis

Dieses Kapitel geht der Frage nach, wer Klage erheben darf und 
welche weiteren Einschränkungen für klagende Vereinigungen 
bestehen. Werden kollektive Rechtsschutzmöglichkeiten von Ver-
bänden durchgesetzt, müssen diese in jedem Land bestimmte 
Voraussetzungen erfüllen. Die Bedingungen fallen von Land zu 
Land sehr unterschiedlich aus.

   Belgien

Die Sammelklage kann nur durch Vertreter geltend gemacht werden. 
Ein Vertreter kann zum einen eine Verbrauchervereinigung sein: 
In diesem Fall muss sie über eine Rechtspersönlichkeit verfügen, 

im Verbraucherschutzausschuss (Raad voor Verbruik)72 vertreten 
sein und die Anerkennung durch den Minister erhalten haben. Ein 
Vertreter kann zum anderen auch eine Vereinigung sein, mit Schutz 
der Verbraucherrechte im Mittelpunkt ihrer satzungsmäßigen Ziele. 
Diese muss seit drei Jahren Rechtspersönlichkeit besitzen, den Schutz 
der Verbraucherrechte im Mittelpunkt ihrer gesetzlichen Ziele haben, 
vom Minister anerkannt worden sein und sie muss darlegen, dass sie 
tatsächlich im Bereich des Verbraucherschutzes tätig ist (in Bezug auf 
und entsprechend dem kollektiven Interesse). Ein Vertreter kann dar-
über hinaus auch eine Ombudsstelle für Verbraucherschutz sein. Dies 
ist ein unabhängiger öffentlicher Dienst, wie im Wirtschaftsgesetz73 
beschrieben. Er vertritt die Verbraucher in der Verhandlungsphase74. 
Letztlich kann auch eine in einem anderen europäischen Mitgliedstaat 
anerkannte Vereinigung75 Vertretereigenschaft aufweisen. Hierfür 
muss sie die Bedingungen der EU-Empfehlung über die gemeinsamen 
Grundsätze für Kollektivmaßnahmen erfüllen.76

In Belgien ist die führende Verbrauchervereinigung „TEST AANKO-
OP“. Sie ist der einzige Verband, der bereits ein Sammelklagever-
fahren in Belgien eingeleitet hat.77 2016 initiierte TEST AANKOOP 
ein Sammelverfahren gegen VW und seinen belgischen Importeur 
D‘IETEREN. Das Gericht von Brüssel entschied am 18. Dezember 
2017, dass das Verfahren zulässig ist.78

   Deutschland

Die Musterfeststellungsklage kann in Deutschland von qualifi-
zierten Einrichtungen erhoben werden. Diese müssen bestimmte 
Anforderungen erfüllen. Unter anderem müssen klageberechtigte 
Verbände mindestens zehn Verbände oder 350 natürliche Personen 
als Mitglieder führen. Das ist im Kontext der Musterfeststellungs-
klage eine irrelevante Kategorisierung, da die Mitgliederanzahl 
höchstens Aufschluss über die Größe oder Struktur eines Vereins 
gibt. Beides hat keine Relevanz dafür, wie gut sie Klagen verwalten 
können. Die Verbände müssen zudem mindestens 4 Jahre als qua-
lifizierte Einrichtung eingetragen sein und ihre satzungsmäßigen 
Aufgaben weitgehend durch nicht gewerbsmäßige aufklärende oder 
beratende Tätigkeiten ausüben. Sie dürfen die Musterfeststellungs-
klagen nicht zum Zwecke der Gewinnerzielung erheben und nicht 
mehr als fünf Prozent ihrer finanziellen Mittel durch Zuwendungen 
von Unternehmen beziehen. 

Die verbraucherschutzrechtlichen Verbandsklagen können von 
bestimmten rechtsfähigen Verbänden zur Förderung gewerblicher 
oder selbständiger beruflicher Interessen79, von den Industrie- und 
Handelskammern oder den Handwerkskammern80 und von sog. qua-
lifizierten Einrichtungen geltend gemacht werden. Letztere müssen 
nachweisen, dass sie in der Liste der qualifizierten Einrichtungen 
eingetragen sind.81

Die qualifizierten Einrichtungen sind rechtsfähige Vereine, zu deren 
satzungsmäßigen Aufgaben es gehört, Interessen der Verbraucher 
durch nicht gewerbsmäßige Aufklärung und Beratung wahrzuneh-
men. Sie müssen mindestens drei Verbände, die im gleichen Aufga-
benbereich tätig sind, oder mindestens 75 natürliche Personen als 
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Mitglieder haben und seit mindestens einem Jahr bestehen. Auf 
Grund ihrer bisherigen Tätigkeit muss gesichert erscheinen, dass 
sie ihre satzungsmäßigen Aufgaben auch künftig dauerhaft wirksam 
und sachgerecht erfüllen werden.82 Werden Verbraucherzentralen 
und andere Verbraucherverbände mit öffentlichen Mitteln gefördert, 
gibt es zu ihren Gunsten eine Vermutung, dass sie diese Vorausset-
zungen erfüllen. Faktisch geht es hierbei nur um die staatlichen 
Verbraucherzentralen, deren grundsätzliche Finanzierung durch 
den Staat erfolgt. Sind die Voraussetzungen erfüllt, werden die 
qualifizierten Einrichtungen in eine Liste aufgenommen, die das 
Bundesamt für Justiz führt und auf seiner Internetseite in der 
jeweils aktuellen Fassung veröffentlicht und mit Stand 1. Januar 
eines jeden Jahres im Bundesanzeiger bekannt macht.83

Im Bereich des Umweltrechts muss ein Verband insbesondere 
nach seiner Satzung dauerhaft und überwiegend die Ziele des 
Umweltschutzes fördern und im Zeitpunkt der Anerkennung min-
destens drei Jahre bestehen und während dieser Zeit im Bereich 
des Umweltschutzes tätig gewesen sein.

   Frankreich

In Frankreich müssen sich mindestens zwei Verbraucher finden, um 
eine gemeinsame Sammelklage geltend zu machen.84 Ein Maximum 
gibt es nicht. Eingeleitet werden kann die Sammelklage aber nur 
von einem anerkannten Verband.85

Andere Vereinigungen können keine Sammelklagen einreichen, 
sie sind lediglich in der Lage, die Verbraucher zu informieren. Um 
anerkannt zu werden, muss der Verband vollständig unternehmen-
sunabhängig sein, länger als ein Jahr bestehen, tatsächlich zum 
Schutz von Verbraucherinteressen tätig sein, und ein Minimum von 
Mitgliedern aufweisen. Die Anerkennung gilt für einen Zeitraum 
von fünf Jahren und kann verlängert werden. 

Bislang wurden 15 Verbände nach drei Bereichen anerkannt und 
klassifiziert (Familienverbände86, Gewerkschaften87 oder breit an-
gelegte und spezialisierte Verbraucherverbände88). Keine dieser 
Vereinigungen hat Vorrang vor der anderen. Wenn zwei Verbände 
in derselben Angelegenheit tätig werden, wird einer zum führenden 
Verband ernannt.

   Italien

Die Sammelklage kann in Italien von einzelnen Verbrauchern, 
denen durch das Verhalten des Beklagten ein Schaden entstanden 
ist, von Vereinigungen, denen die Verbraucher eine ordnungsge-
mäße Vollmacht erteilt haben, oder von Ausschüssen, an denen 
der Verbraucher teilnimmt, eingereicht werden. Die Verbände und 
Ausschüsse brauchen keinerlei Anerkennung bzw. Zertifizierung. 
Verbraucherverbände können sich in ein öffentliches Register des 
Ministeriums für Wirtschaftsentwicklung eintragen lassen. Die 
Eintragung wird auf der Grundlage einer Reihe von Anforderungen 
gewährt, die vom Ministerium überprüft werden (Mindestanzahl 
von Mitgliedern, gemeinnütziger Zweck, regelmäßige Tätigkeit 

zugunsten der Verbraucher, Führung von Jahresbudgets usw.). Nach 
italienischer Rechtsprechung gilt die Tatsache, dass eine Sammel-
klage von einem zertifizierten Verbraucherverband eingereicht wird, 
in der Regel als ausreichend, um die Fähigkeit des Verbandes zur 
Wahrung der Interessen der Verbraucher und die Abwesenheit von 
Interessenkonflikten nachzuweisen.

Ist der Verband nicht in das Register eingetragen, überprüft das 
Gericht, ob der Verband die erforderlichen Anforderungen erfüllt. 
Fast alle in Italien bisher eingeleiteten Sammelklagen (rund 25) 
wurden von zertifizierten Verbraucherverbänden initiiert. 

In Italien gibt es einige wenige kostenlose Rechtshilfezentren, 
die nur lokal agieren. Umweltverbände befassen sich ebenfalls oft 
mit Verbraucherfragen (insbesondere im Bereich der Energie- und 
Lebensmittelpolitik), sind also in bestimmten Fällen klagebefugt. 

   Niederlande

Für Option I, also für die Sammelklagen, die ein Feststellungsziel 
erstreiten können, sind die einzigen Anforderungen, dass die kla-
gende juristische Person (Stiftung oder Vereinigung) gemeinnützig 
ist und dass sie durch ihre Satzung berechtigt ist, diese Art von 
Rechtsstreitigkeiten einzuleiten. Der geltend zu machende Anspruch 
muss eindeutig in den Bereich der gesetzlichen (satzungsmäßigen) 
Ziele sowie der laufenden Aktivitäten der Vereinigung fallen. 

Für Option II, also die „Vergleichsoption“ gelten die gleichen 
Grundanforderungen wie für Option I. Darüber hinaus muss das Ge-
richt davon überzeugt werden, dass die Vereinigung, die eine Grup-
pe repräsentiert auch bezüglich der konkret betroffenen Interessen 
ausreichend repräsentativ sind. Auch die Anzahl der Personen, die 
durch die Vereinigung repräsentiert werden, muss ausreicheng groß 
sein, um sicherzustellen, dass der angestrebte Vergleich für die 
gesamte Gruppe betroffener Personen von Vorteil ist.

   Österreich

In beiden Fällen des kollektiven Rechtsschutzes (Verbandsmuster-
klage und Sammelklage österreichischer Prägung) treten die An-
spruchsberechtigten ihre Ansprüche an eine dritte (juristische oder 
natürliche) Person ab, wodurch entweder ein in § 29 KSchG bzw. 
§ 14 UWG aufgezählter Verband89, oder im Fall der „Sammelklage 
nach österreichischem Recht“ auch eine andere natürliche oder ju-
ristische Person die Ansprüche einklagt.90 Beide Mechanismen sind 
also nicht auf Durchsetzung der Ansprüche mehrerer Geschädigter 
gerichtet, sondern setzen eine Abtretung der Forderung voraus.91

Im Falle der „Sammelklage nach österreichischem Recht“ gibt es 
keine über die allgemeinen Anforderungen der Zivilprozessordnung 
(Parteifähigkeit, Prozessfähigkeit, Postulationsfähigkeit) hinausrei-
chenden Voraussetzungen an den Kläger. Sollen Ansprüche aus dem 
Konsumentenschutzgesetz geltend gemacht werden, ist es erforder-
lich, dass der Kläger Verbrauchereigenschaft hat. Zu beachten sind 
des Weiteren die allgemeinen Bestimmungen über die Anwaltspflicht.
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KLAGEBEREchTIGTER VERBAND/  
VERBRAuchERVEREINIGuNG 

GRuPPE VON VERBRAuchERN/ 
EINzELNE VERBRAuchER 

VERjähRuNG wIRD GEhEMMT

GERIchTSVERFAhREN

AuSSERGERIchTLIchER  
VERGLEIch ODER  

PROzESSVERGLEIch

Ein außergerichtlich bereits  
geschlossener Vergleich kann  

durch ein Gericht für verbindlich  
erklärt werden.

Verbraucher nimmt an 
Vergleich teil

Zahlungsanspruch an 
Unternehmen

Verbraucher kann 
aus dem Vergleich 

austreten

FESTSTELLuNGSuRTEIL

Positives urteil:
Schaden wird festgestellt, eine  
Entschädigung erfolgt nicht.  
Verbraucher muss individuell  

Ansprüche gegen das  
Unternehmen einklagen  

(Klage auf Schadensersatz) 

Negatives urteil:
Ist für Verbraucher 

bindend

SchADENSERSATz

Positives urteil:

Verbraucher wird entschädigt,  
zahlungsanspruch an unternehmen.

Urteil gilt automatisch für alle  
betroffenen Verbraucher eines  

ähnlich gelagerten Falles, auch wenn 
sie sich dem Verfahren nicht  

angeschlossen haben (Opt-out) bzw. 

Urteil gilt für Verbraucher, die sich der 
Klage angeschlossen haben  

(Opt-in).

Negatives urteil: 
Verbraucher erlangt keine  

Entschädigung.  
Verband kann verpflichtet werden, die 

Kosten des Verfahrens  
zu tragen.

Sammelklagen im Überblick

KLAGE

Klageregister
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2. Handlungsoptionen für Verbraucher

2.1 Anlaufstellen für Verbraucher und 
Vorgehensweise im Schadensfall
Dieses Kapitel gibt zunächst einen kurzen Überblick über die erste 
Anlaufstelle, an die sich Verbraucher in einem Betrugsfall wenden 
können, um eine erste Rechtsberatung und Informationen zum 
weiteren Vorgehen zu erhalten.  

Alle betrachteten Länder verfügen über eine mehr oder weniger 
vielfältige Landschaft an Verbraucherschutzorganisationen. Sie 
fungieren oftmals als einziges Gegengewicht zu vermeintlich über-
mächtigen Konzernen. 

Grundsätzlich müssen Verbraucher die bestehenden Verjährungs-
fristen beachten, die für die Gewährleistungsrechte ihrer Fahr-
zeuge gelten.  Die Verjährungsfristen sind nicht an das Alter des 
Fahrzeugs gebunden, sondern an den Kaufzeitpunkt. Verbraucher 
sollten stets so schnell wie möglich reagieren, da teilweise schon 
Fristen innerhalb der ersten Monate nach Kauf des Fahrzeuges von 
Bedeutung sind (Bsp. Niederlande).

   Belgien

In Belgien können sich betroffene Verbraucher an eine Verbraucher-
vereinigung, eine Vereinigung mit dem Schutz der Verbraucherrech-
te im Mittelpunkt ihrer satzungsmäßigen Ziele, eine Ombudsstelle 
für Verbraucherschutz oder eine in einem anderen europäischen 
Mitgliedstaat anerkannte Vereinigung wenden.

Zusätzlich unterstützen die Verbände die Verbraucher mittels der 
Sammelklagen. Der führende Verband ist TEST AANKOOP. Mittels 
eine einfachen Webanwendung können Verbraucher Beschwerden 
einreichen. Die Anwälte des Vereins stehen über eine zentrale 
Telefonnummer für weitere Fragen und Dienstleistungen zur Ver-
fügung.92 Bei Bedarf kann der Verein in das Beschwerdeverfahren 
eingreifen oder auch eine neue Sammelklage einleiten. In einem 
solchen Fall wägt der Verband die Kosten und den Nutzen für die 
Vertretung der Opfer ab, übernimmt die Organisation der Klage und 
macht gleichzeitig die notwendige Werbung, um alle Verbraucher 
zu informieren, die möglicherweise Schäden aus der gleichen 
Ursache erlitten haben.93

Verbraucher können grundsätzlich nach den Bestimmungen des 
Bürgerlichen Gesetzbuches vorgehen, einmal mithilfe der Bestim-
mungen für Verbraucher und zum anderen mithilfe der allgemeinen 
Regeln. Die Verbraucher haben Anspruch auf Schadensbeseitigung 
oder Ersatz94, auf Preisminderung oder Rücktritt vom Kaufvertrag95 
oder auf eine (allgemeine) Entschädigung96. Diese Rechtsmittel 
sollten in der richtigen hierarchischen Reihenfolge betrachtet 
werden. Sie unterliegen einer Überprüfung durch den Richter 
hinsichtlich ihrer Verhältnismäßigkeit.

   Deutschland

Verbraucher können sich zunächst an die Verbraucherzentralen 
wenden, um eine erste Rechtsberatung zu erhalten. Danach können 
sie Kontakt zu einem Anwalt aufnehmen, um ihre Rechte individuell 
durchzusetzen. Jeder Kläger muss im Normalfall seine individuelle 
Betroffenheit, seinen individuellen Schaden und die Kausalität 
zwischen beidem darlegen und nachweisen. Dies ändert sich nur 
bedingt ab dem 1. November 2018. Verbraucher können sich einem 
Musterfeststellungsverfahren anschließen oder versuchen, ein 
solches mit zu initiieren. Aufgrund der gewählten Anforderungen 
an die Klagebefugnis der Verbände bleibt faktisch der Bundesver-
band Verbraucherzentrale (vzbv) die einzige Organisation, die zur 
Durchsetzung von kollektiven Verbraucherrechten infrage kommt. 
Da selbst mithilfe der nutzbaren Musterfeststellungsklage keine 
vollstreckbaren Titel erklagt werden können, wird der Verbraucher 
seine Rechte letztlich weiterhin mittels einer Individualklage 
durchsetzen müssen.

   Frankreich

In Frankreich können sich Verbraucher an einen der 15 zerti-
fizierten Verbände wenden. Hier sind insbesondere die beiden 
Verbände herauszustellen, die sich auf Verbraucherfragen spezi-
alisiert haben („UFC-Que Choisir“ und „CLCV“). Die Frage nach 
dem Vorgehen der Verbraucher hängt in Frankreich davon ab, ob 
es bereits eine eingeleitete Sammelklage zu diesem spezifischen 
Problem gibt oder nicht. Verbraucher müssen dies zunächst 
in Erfahrungen bringen (Presse, Internet, Kontaktierung eines 
Verbandes). Gibt es bereits ein Verfahren, hängt das Vorgehen 
von dessen Status ab.

Ist noch kein Urteil in dem Verfahren ergangen, muss der Einzelne 
überprüfen, ob sein Fall den anderen Fällen, die im Rahmen der 
Sammelklage geltend gemacht werden, ähnelt. Ist dies zutreffend, 
muss er das Haftungsurteil abwarten und kann erst dann der Gruppe 
beitreten. Ist das Urteil ergangen, sollten Verbraucher vor dem 
(Zahlungs-) Stichtag in die Gruppe eintreten. Andernfalls können 
Verbraucher ein neues Verfahren einleiten oder versuchen, eine 
Vergleichsvereinbarung auszuhandeln.

Wird noch keine Sammelklage durchgeführt, können Verbraucher 
einer anerkannten Vereinigung vorschlagen, eine solche zu initi-
ieren. Will die Vereinigung keine Sammelklage einleiten, können 
Verbraucher individuell vorgehen.

   Italien

Es gibt zahlreiche private Verbraucherverbände und öffentliche 
Einrichtungen (lokale Verwaltungen, unabhängige Behörden, die 
in den Bereichen Wettbewerb und Geschäftspraktiken, Energie, 
Telekommunikation tätig sind). 

Unterstützung erlangen die Verbraucher vor allem mittels „Alter-
native Dispute Resolution“ (ADR) – Methoden, die in der Regel 
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sehr gut und seit vielen Jahren in den konfliktreichsten Sektoren 
(Telekommunikation, Energie, Haushalte, Versicherungen, Verkehr) 
funktionieren. Die Möglichkeiten für einen einzelnen Verbraucher, 
ein kollektives Rechtsschutzverfahren individuell zu starten, sind 
angesichts der hohen Kosten und der massiven Risiken praktisch 
gleich Null.

Ein einzelner Verbraucher sollte sich deshalb einer Sammelklage 
anschließen (vorausgesetzt, sie wurde vom Gerichtshof zugelas-
sen). Der Beitritt zu einer Sammelklage ist für das Gruppenmit-
glied in der Regel kostenlos. Der Antrag ist innerhalb der vom 
Gerichtshof gesetzten Frist bei Gericht einzureichen (oder an die 
Verbrauchervereinigung, die die Angelegenheit leitet, und die den 
Antrag einreichen wird).

   Niederlande

Verbraucher können sich an den ACM ([public] Authority Consumer 
Market97 und den privaten Consumentenbond98 wenden. Verbrau-
cher sollten den Autoverkäufer innerhalb von zwei Monaten über 
die Feststellung des Mangels informieren. 

Darüber hinaus gibt es eine Verjährungsfrist, die einen Verbraucher 
verpflichtet, innerhalb von zwei Jahren ein Gerichtsverfahren ein-
zuleiten oder mindestens innerhalb dieser Frist von zwei Jahren 
dem Vertragspartner formell mitzuteilen, dass er den Vertragspart-
ner für den entstandenen Schaden haftbar machen wird.

   Österreich

Der VKI bietet Beratung in zwei Zentren in Österreich (Innsbruck 
und Wien). Er ist nur zuständig für Klagen von Verbrauchern, nicht 
von Unternehmern.

Für grenzüberschreitende Rechtsfragen gibt es das Europäische 
Verbraucherzentrum (EVZ), das ebenfalls zum VKI gehört. Das 
Beratungsangebot umfasst telefonische sowie persönliche Bera-
tung. Ein umfassendes persönliches Beratungsgespräch kostet laut 
Website 20 Euro, eine kurze Erstberatung ist kostenlos.

Der VKI wurde zuletzt vom Sozialministerium und von der Bundes-
arbeiterkammer mit Klagen gegen VW beauftragt. Eine Sammelklage 
ist nach Ansicht des VKI voraussichtlich nicht möglich, da es am 
gemeinsamen Verbrauchergerichtsstand scheitert. Interessierte 
Verbraucher können sich derzeit kostenlos beim VKI melden um 
weitere Informationen zu erhalten.99

Der VKI organisiert zudem gegen eine Geldleistung von 90 Euro 
Privatbeteiligtenanschlüsse im Strafverfahren, das bei der Wirt-
schafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft anhängig war100 und 
von dieser an die Staatsanwaltschaft Braunschweig abgetreten 
wurde.

Je nachdem ob kollektiv oder individuell geklagt werden soll, 
sind dafür der VKI oder private Rechtsanwälte mit einem geeig-

neten inhaltlichen Schwerpunkt geeignet. Eine „Sammelklage 
österreichischer Prägung“ kann grundsätzlich jeder initiieren. In 
der Praxis werden derartige Klagen vor allem vom VKI oder der 
Arbeiterkammer unter Beiziehung eines Prozessfinanzierungsun-
ternehmens organisiert.

Für eine Verbandsklage müssen sich Verbraucher an die relevanten 
Verbände wenden. Allgemein müssen die formellen Voraussetzun-
gen für eine „Sammelklage österreichischer Prägung“ bei allen 
Beteiligten vorliegen (Abtretung, also Übertragung des Anspruchs, 
gemeinsamer Gerichtsstand). Der OGH verlangt zudem, dass im 
Wesentlichen „gleiche Fragen tatsächlicher oder rechtlicher Natur 
vorliegen“.101

Probleme können sich aus der Voraussetzung des gemeinsamen Ge-
richtsstandes ergeben: Der OGH folgt der Rechtsansicht des EuGH, 
wonach der Verbrauchergerichtsstand im Fall der „Sammelklage“ 
nicht zur Anwendung kommt und sich das anwendbare Recht nicht 
nach dem Wohnsitz der klagenden Partei (Verbraucher), sondern 
nach dem Sitz des beklagten Unternehmens richtet. 102

2.2 Voraussetzungen für den Beitritt zu 
einem kollektiven Rechtsschutzverfahren
Soll wegen erhöhter Spritwerte mit Hilfe kollektiver Rechtsschutz-
verfahren vorgegangen werden, so gibt es Voraussetzungen, die 
jeweils beachtet werden müssen. In allen sechs Ländern müssen 
die verschiedenen Konstellationen vergleichbar sein (z.B. glei-
che Automobilvariante, gleicher Abweichungswert etc.). Diese 
Voraussetzung kann zu Kontroversen zwischen den streitenden 
Parteien führen. 

Dies geschah beispielsweise im Rahmen einer italienischen Sam-
melklage (Altroconsumo vs. Fiat Chrysler Automobiles). Dort hatte 
das beklagte Unternehmen behauptet, dass nur Käufer des gleichen 
Modells mit dem gleichen Typgenehmigungszertifikat der gleichen 
Marke Beteiligte einer Sammelklage sein könnten. Käufer, die zwar 
das gleiche Modell gekauft hatten, welches aber einem separaten 
Genehmigungsverfahren unterzogen worden war, sollten nicht 
Beteiligte der Sammelklage sein können.

In Frankreich werden die Voraussetzungen für den Beitritt zu einer 
Gruppe durch Entscheidung des Gerichts definiert. 

In Deutschland treten noch einige Voraussetzungen hinzu: Um 
sich der neuen Musterfeststellungsklage anschließen zu können, 
muss zunächst von dem klagenden Verband glaubhaft gemacht 
werden, dass von den Feststellungszielen die Ansprüche oder 
Rechtsverhältnisse von mindestens zehn Verbrauchern abhängen. 
Wurde die Klage dann geprüft und im Klageregister öffentlich 
bekannt gemacht, müssen anschließend zusätzlich 40 Verbraucher 
ihre Ansprüche oder Rechtsverhältnisse zur Eintragung in das 
Klageregister wirksam angemeldet haben. Will ein Verbraucher 
eine solche Anmeldung vornehmen, muss er dies bis zum Tag 
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vor dem ersten Termin tun. Hierzu muss er seinen Namen und 
seine Anschrift mitteilen, das Gericht und das Aktenzeichen der 
Musterfeststellungsklage nennen, den Beklagten bezeichnen, den 
Gegenstand und Grund seines Anspruchs oder Rechtsverhältnisses 
beschreiben und letztlich versichern, dass seine Angaben richtig 
und vollständig gemacht wurden.

2.3 Ansprüche gegenüber Autoverkäufern 

In den verschiedenen Ländern ergeben sich Ansprüche aus Ge-
währleistungsrechten, wegen Irrtumsregelungen oder aufgrund 
von arglistiger Täuschung. 

Teilweise bestehen Gewährleistungsrechte aufgrund gesetzlicher 
Konformitätsregelungen, die auf die Richtlinie 1999/44/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Mai 1999 zu 
bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien 
für Verbrauchsgüter zurückgehen. Teilweise entstehen Ansprüche 
wegen unlauterer Geschäftspraktiken.

Im Rahmen der Gewährleistungsrechte kann regelmäßig zunächst 
nur ein Austausch oder eine Reparatur verlangt werden. Eine 
Rückabwicklung des Vertrages ist erst nachrangig möglich. Wegen 
eines Irrtums kann regelmäßig nur dann vorgegangen werden, 
wenn der Irrtum erheblich ist, wenn also allein aufgrund des Irr-
tums der Vertrag abgeschlossen wurde und dies ansonsten nicht 
geschehen wäre. 

   Belgien

Grundsätzlich kann der einzelne Verbraucher den Schutz seiner 
Rechte vor dem Zivilgericht erster Instanz oder dem Handelsgericht 
geltend machen. Er kann ebenfalls eine Petition einreichen, die 
dem Kollektivverfahren ähnelt. Nach seinem Beitritt zur Sam-
melklage ist der Einzelne an die endgültige Entscheidung des 
Gerichts gebunden. Eine Individualklage kann er dann nicht mehr 

anstreben.103 Hat er bereits eine Individualklage erhoben und 
schließt er sich nachträglich einer Sammelklage an, so verliert 
die Individualklage automatisch ihren Zweck.104

Für ein Vorgehen gegenüber dem Autoverkäufer bieten sich drei 
Rechtsgrundlagen. Das Wirtschaftsgesetz bietet den Verbrauchern 
die Möglichkeit, ihr Recht auf Information zu schützen und unlau-
tere und irreführende Praktiken zu unterbinden.105 Das Bürgerliche 
Gesetzbuch bietet zudem zwei Möglichkeiten, gegen den Verkäufer 
vorzugehen. Einerseits aufgrund der allgemeinen Bestimmungen 
und andererseits aufgrund spezieller Regelungen des Verbrau-
cherrechts.106

Dem Recht des Verbraucherschutzes liegt ein monistisches System 
zugrunde: Das Verbraucherrecht legt fest, dass den Verkäufer die 
Pflicht zur Lieferung konformer Waren trifft. Die Waren dürfen keine 
versteckten Mängel aufweisen. Die allgemeinen Bestimmungen 
über den Verkauf sind durch ein duales System gekennzeichnet, 
bei dem die Lieferungspflicht und die Entschädigung für versteckte 
Mängel getrennt bewertet werden.

   Deutschland

Ein Fahrzeug, das mehr Kraftstoff verbraucht als angegeben, 
weist einen Mangel107 auf. Zu den Mängeln im Rechtssinne zählen 
auch Abweichungen von den Pkw-Eigenschaften, die Verbraucher 
infolge von Äußerungen des Autohändlers, des Herstellers oder 
der entsprechenden aktuellen Angaben in Verkaufsprospekten 
erwartet haben. Ein Kraftstoffverbrauchswert wird als eine sol-
che zugesicherte Eigenschaft angesehen. Das Fahrzeug ent-
spricht nicht der vereinbarten und vom Verbraucher erwarteten 
Beschaffenheit. Zu beachten ist jedoch, dass insgesamt eine 
durch Sachverständige festgestellte Fehlertoleranz von bis zu 4 
Prozent toleriert werden muss.108 Der Käufer eines mangelhaften 
Fahrzeugs kann die ihm zustehenden Gewährleistungsansprüche 
geltend machen. Dies sind Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung 
und Schadensersatz.
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Der Verbraucher sollte jedoch zunächst an den Fahrzeugverkäufer 
herantreten und sein Recht der Nacherfüllung einfordern. Hierbei 
ist es besonders wichtig, dass der Verbraucher dem Verkäufer eine 
angemessene Frist setzt. Nur wenn sich der Verkäufer weigert, 
Nacherfüllung zu leisten oder die Frist verstreichen lässt, kann 
der Käufer den Kaufpreis mindern oder ganz vom Kaufvertrag 
zurücktreten. Außerdem trifft den Käufer, wenn der Verkäufer 
die Ansprüche im Rahmen eines gerichtlichen Verfahrens sofort 
anerkennt, dann kein Kostenrisiko.

Grundsätzlich kann der Käufer eines Fahrzeugs nicht zwischen 
den verschiedenen Varianten der Gewährleistungsrechte wählen. 
Er ist zunächst verpflichtet, dem Verkäufer die Möglichkeit der 
Nacherfüllung zu geben. 

Eine Nachbesserung ist nur dann möglich, wenn der erhöhte Sprit-
verbrauch durch eine Reparatur/Nachrüstung auf das versprochene 
Maß reduziert werden kann oder wenn es ein gleiches Fahrzeug-
modell gibt, welches tatsächlich den angegebenen Spritverbrauch 
aufweist. Da dies häufig nicht der Fall sein wird, wird der Käufer 
regelmäßig den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten 
können. Trotzdem ist die vorherige Fristsetzung nicht entbehrlich. 
Ein Rücktritt vom Kaufvertrag ist nicht bei jedem Mangel möglich, 
sondern nur dann, wenn der Mangel erheblich ist. In der Recht-
sprechung hat sich diesbezüglich etabliert, dass die Abweichung 
des Kraftstoffverbrauchs eines verkauften Neufahrzeugs von den 
Herstellerangaben von mind. 10 Prozent als erheblich anzusehen 
ist.109 Eine Kraftstoffdifferenz von 4 Prozent begründet daher einen 
Mangel, rechtfertigt aber keinen Rücktritt.

Soll der Kaufpreis gemindert werden, ergibt sich die Höhe der 
Minderung aus den Mehrkosten des Klägers, die er deswegen 
aufzuwenden hat, weil das Fahrzeug die in der Konformitätsbe-
scheinigung angegebenen Eigenschaften nicht aufweist.110

Eventuell kann der Käufer sich auch durch eine Anfechtung wegen 
arglistiger Täuschung111 von dem Vertrag lösen, wenn der Verkäufer 
von dem höheren Spritverbrauch gewusst und den Käufer daher 
arglistig getäuscht hat. Der Vorteil der Anfechtung ist, dass der 
Käufer sich sofort gänzlich vom Vertrag lösen kann.

   Frankreich

Gegen den Autoverkäufer kann wegen eines versteckten Mangels 
vorgegangen werden.112  Voraussetzung ist, dass der Mangel so 
ernsthaft oder inakzeptabel sein muss, dass der Käufer die Ware 
nicht oder nur zu einem niedrigeren Preis gekauft hätte, wenn 
er davon gewusst hätte. Zudem muss der Mangel zum Zeitpunkt 
des Kaufs versteckt sein, d.h. eine Person mit durchschnittlicher 
Wachsamkeit hätte den Mangel nicht durch eine einfache Unter-
suchung vor dem Kauf erkennen können. Der Mangel muss zudem 
vor dem Verkauf entstanden sein. Ein Vorgehen ist nicht möglich, 
wenn der Mangel auf mangelnde Vorsorge oder Wartung durch den 
Käufer zurückzuführen ist.

Der Verbraucher hat die Wahl: Rücktritt vom Kauf oder Herab-
setzung des Preises. Darüber hinaus muss der Verkäufer, wenn 
er böswillig handelt, eine Rückerstattung oder Minderung des 
Verkaufspreises sowie Entschädigung aller Schäden einschließlich 
der Kosten des Verkaufs leisten.113 Wenn der Verkäufer jedoch in 
gutem Glauben handelt, haftet er nur für die Rückerstattung oder 
Minderung des Verkaufspreises. 

Gegen den Verkäufer kann auch wegen eines Irrtums vorgegangen 
werden. Gem. Art. 1130 ff. des französischen Zivilgesetzbuches 
ist ein Vertrag nichtig, wenn die Zustimmung zur Vertragsunter-
zeichnung nur irrtümlich erteilt oder durch arglistige Täuschung 
verursacht wurde. Der Vertrag ist nur dann nichtig, wenn der 
Irrtum sich auf den Inhalt des Vertragsgegenstandes auswirkt. 
Die arglistige Täuschung führt nur dann zur Nichtigkeit, wenn die 
von einer der Parteien verwendeten Systeme und Vorrichtungen 
so beschaffen sind, dass klar ist, dass ohne sie die andere Partei 
keinen Vertrag abgeschlossen hätte. Die Beweislast für den Betrug 
liegt auf Seiten des Klägers. Der Verbraucher kann also entweder 
argumentieren, seine Zustimmung zum Vertrag ist nichtig, weil ihm 
irrtümlich falsche Verbrauchsangaben versprochen wurden oder 
seine Zustimmung zum Vertrag ist nichtig, weil er durch arglisti-
ge Täuschung gedacht hat, das Auto braucht nur eine geringere 
Spritmenge und daher den Vertrag abgeschlossen hat.

Der Verkäufer ist zudem grundsätzlich verpflichtet, Waren zu 
liefern, die der Beschreibung im Vertrag entsprechen (Konformi-
tätsregel). Ansonsten kann er zur Haftung herangezogen werden.114

Die Ware entspricht nicht ihrer Beschreibung, wenn sie nicht dem 
erwarteten Gebrauch einer ähnlichen Ware entspricht. Insbeson-
dere, wenn sie nicht der Beschreibung des Verkäufers entspricht 
oder nicht die Eigenschaften aufweist, die ein Käufer aufgrund 
der öffentlichen Äußerungen (insbesondere in der Werbung oder 
Etikettierung) des Verkäufers, des Herstellers oder seines Vertreters 
zu Recht erwarten kann. 

Der Käufer kann zwischen Reparatur und Ersatz wählen, es sei 
denn, eine Alternative verursacht einen im Verhältnis zu einer 
anderen Alternative offensichtlich unverhältnismäßigen Preis.115

   Italien

Ansprüche gegen den Autohändler richten sich vor allem nach den 
Regelungen der RL 99/44/EG, die durch das italienische Verbrau-
chergesetz - Art. 128 – 135 – umgesetzt wurden.

Aufgrund dieser Regelungen sind die Verkäufer verpflichtet, sol-
che Waren an die Kunden zu liefern, die den Vereinbarungen des 
Kaufvertrages entsprechen. Die Waren müssen „konform“ sein.  Die 
Waren sind dann konform, wenn sie die versprochenen Eigenschaf-
ten und die Qualität und Leistung aufweisen, die vernünftigerweise 
erwartet werden können. Ein Fahrzeug, das mehr verbraucht, als 
in der technischen Dokumentation und im Anschauungsmaterial 
angegeben ist, ist eine Ware, die nicht dem Kaufvertrag entspricht.
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Die Verbraucher haben das Recht auf eine kostenlose Reparatur 
oder den kostenlosen Austausch der fehlerhaften Waren innerhalb 
einer angemessenen Frist und mit minimalem Aufwand. Erfolgt die 
Reparatur oder der Austausch nicht rechtzeitig oder nur mit nicht 
unerheblichen Unannehmlichkeiten für den Verbraucher, kann er 
stattdessen vom Kauf zurücktreten oder eine angemessene Preis-
minderung verlangen.

Auf jeden Fall hat der Verbraucher einen Anspruch auf Schaden-
ersatz gegen den Händler. Aus italienischer Sicht erscheint es 
offensichtlich, dass der Verbraucher regelmäßig (lediglich) die 
Herabsetzung des Preises zusätzlich zur Erstattung des Schadens 
verlangen kann. Eine Reparatur oder der Ersatz erscheinen materiell 
unmöglich. Der Rücktritt vom Kaufvertrag ist in Bagatellfällen 
gesetzlich ausgeschlossen. 116

Die Möglichkeit dieser Gewährleistungsrechte kann von der Höhe 
der Diskrepanz zwischen dem angegebenen und dem festgestellten 
Verbrauch abhängen und erscheint daher eher ungewiss.

Die RL 99/44/EG kann nur individuellen Klägern als Grundlage die-
nen. Für die Erhebung einer Sammelklage ist sie ungeeignet. Dies 
liegt zum einen an ihren kurzen Verjährungsfristen, in deren Zeitraum 
ein Beitritt zu einer Sammelklage ungewiss wäre. Zudem können An-
sprüche nach der Richtlinie grundsätzlich nur den Fahrzeugverkäufer 
geltend gemacht werden, sodass viele verschiedene Klagen (gegen 
viele verschiedene Hersteller) erhoben werden müssten.

   Niederlande

In den Niederlanden sind vertragliche Ansprüche aufgrund von 
Fehlinformationen, unlauterer Geschäftspraktiken etc. denkbar. 
Problematisch können Haftungsausschlüsse sein, die eventuell 
im Rahmen der geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
geregelt sind.

Ob der Autoverkäufer oder Autohersteller verklagt wird, hängt von 
den Umständen des Einzelfalls ab. Auch hier können wiederum die 
geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen eine Rolle spielen. 
Neben dem Autoverkäufer oder –hersteller kann etwa gleichfalls 
der Importeur des Autos Beklagter sein. Wenn möglich, sollte 
gegen alle in Betracht kommenden Personen vorgegangen werden.

   Österreich

In Frage kommen die zivilrechtlichen Ansprüche Gewährleistung, 
Schadenersatz statt Gewährleistung und die Anfechtung des Ver-
trages wegen Irrtums.

Gewährleistung ist ein Anspruch, mit dem verschuldensunabhängig 
die Mangelhaftigkeit einer Leistung im Zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses geltend gemacht werden kann. Den Fahrzeugen fehlte 
schon zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses eine zugesicherte 
Eigenschaft. Auch wenn den Händler kein Verschulden daran trifft, 
kann Gewährleistung geltend gemacht werden. Die Klage richtet 

sich in erster Linie auf Austausch oder Verbesserung der Ware, erst 
in zweiter Konsequenz auf Preisminderung oder Wandlung (d.h. 
Rückabwicklung des Vertrages). Dafür muss mindestens einer der 
folgenden Gründe vorliegen:

 » die geforderte Reparatur oder der Austausch wird nicht oder 
nicht rechtzeitig durchgeführt.

 » die Reparatur oder der Austausch würde unverhältnismäßigen 
Aufwand für den Verkäufer bedeuten,

 » die Reparatur oder der Austausch wären mit erheblichen Unan-
nehmlichkeiten für den Käufer verbunden.

 » es gibt triftige Gründe, die in der Person des/der Händler liegen, 
aufgrund derer ein Austausch oder die Reparatur unzumutbar 
sind.

Eine Gewährleistung zielt also erst in letzter Konsequenz auf eine 
Auflösung des Vertrages. 

Eine Irrtumsanfechtung ist ebenso möglich. Voraussetzung für 
eine Irrtumsanfechtung ist:

 » ein Irrtum über die Natur des Rechtsgeschäftes, den Inhalt 
des Geschäftes (Gegenstand) oder über eine für das Geschäft 
bedeutsame Eigenschaft der anderen Person.

 » Der Irrtum muss für den Vertragsabschluss kausal sein.
 » Der Irrtum muss wesentlich sein.
 » Ein Irrtum ist dann wesentlich, wenn die erklärende Person bei 

Kenntnis der wahren Sachlage das Rechtsgeschäft (d.h. in der 
Regel den Kaufvertrag) nicht abgeschlossen hätte. Ein unwesent-
licher Irrtum bezieht sich auf einen Nebenaspekt des Vertrages: 
Der Vertrag wäre trotzdem geschlossen worden, möglicherweise 
unter anderen Bedingungen. Liegt lediglich ein unwesentlicher 
Irrtum vor, hat die irrende Person keinen Anspruch auf Vertrags-
auflösung, sondern nur auf Vertragsanpassung.117 Der Vertrag 
ist so abzuändern, wie ihn die Parteien bei Kenntnis der wahren 
Sachlage abgeschlossen hätten.

 » Der Irrtum muss von der anderen Person verursacht worden 
sein. Verschulden ist dabei nicht nötig.

Ein für den Vertragsabschluss kausaler Irrtum über die Tatsache, ein 
mangelfreies Fahrzeug gekauft zu haben, wird in den allermeisten 
Fällen vorliegen.

Im Juni 2016 gab das Landesgericht Linz erstmals einer Irrtumsan-
fechtung gegen einen VW-Vertragshändler statt. Für das Gericht 
war dabei nicht relevant, wieviel CO2 der VW Touran tatsächlich 
ausgestoßen hatte. Die Richterin argumentierte: „[Es sei] lebens-
nah, dass auch ein langjähriger Kunde (wie wohl jeder durch-
schnittliche Konsument) ‚manipulierte‘ Fahrzeuge nicht kaufen 
würde, auch wenn die ‚Manipulation‘ womöglich gar keinen Einfluss 
auf relevante Eigenschaften haben könnte, haftet einem solchen 
Fahrzeug doch ungeachtet dessen der Makel des Ungewissen und 
Unredlichen an“.118 Es ist noch ungeklärt, ob die Rechtsprechung 
möglicherweise auf Verfahren, in denen es um einen erhöhten 
Spritverbrauch geht, übertragen werden kann, denn auch den 
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falschen Angaben über den Spritverbrauch kann „der Makel des 
Ungewissen und Unredlichen“ anhängen.

Die Anspruchsvoraussetzungen für Schadenersatz sind ein Schaden, 
die Rechtswidrigkeit des Verhaltens, Kausalität und Verschulden. 
Die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen gegenüber 
Händlern ist nicht unproblematisch, da häufig kein Verschulden 
bei den Händlern liegt und daher eine Anspruchsvoraussetzung 
nicht vorliegt. Wenn ein Strafverfahren anhängig ist, können sich 
Geschädigte auch als Privatbeteiligte dem Verfahren anschließen.

2.4 Ansprüche gegenüber Herstellern

In der Regel ist ein Vorgehen gegen den Autohersteller schwieri-
ger als ein Vorgehen gegen den Autoverkäufer, da das Fahrzeug 
meistens nicht direkt vom Autohersteller erworben wird. Jedoch 
sind Autohersteller letztendlich die Verursacher der fehlerhaften 
Spritangaben und sollten im Sinne des Verursacherprinzips auch 
dafür belangt werden können. 

   Belgien

Grundsätzlich haben die Verbraucher in Belgien die Wahl, ob sie ein 
Verfahren gegen den Verkäufer und/oder den Hersteller einleiten. 
Der Automobilhersteller erstellt die Broschüren und verbreitet die 
Informationen, die dem Verkäufer zur Verfügung gestellt werden 
und kann daher haftbar gemacht werden. Die direkte Haftung ist 
im Verbraucherschutzgesetz nicht ausdrücklich festgelegt, ergibt 
sich aber aus der allgemeinen Haftung des Herstellers gegenüber 
dem Verkäufer und dem diesbezüglichen Konsens in Rechtspre-
chung und Lehre.119 

Es ist zudem möglich, dass der Verkäufer den Hersteller oder andere 
Unternehmen in der Produktionskette in Regress nimmt.120

Die Entschädigung kann in Form von Naturalrestitution – also 
durch die Lieferung eines mangelfreien Fahrzeugs - oder einer 
gleichwertigen Leistung erfolgen. Beschließt das Gericht, dass 
eine gleichwertige finanzielle Entschädigung zu gewähren ist, 
kann es bestimmen, dass dies kollektiv oder individuell geschieht. 
Der Schadensbetrag wird also entweder als Gesamtsumme oder als 
Einzelbetrag für jeden Verbraucher, der sich als Mitglied der Gruppe 
der Antragsteller anmeldet, gezahlt.121

   Deutschland

Mängelgewährleistungsrechte kann ein Verbraucher nur gegenüber 
dem Verkäufer, nicht jedoch gegenüber dem Hersteller geltend 
machen. Möglicherweise hat der Käufer einen Anspruch gegenüber 
dem Hersteller wegen eines Garantiefalles, wenn sich dies aus der 
jeweiligen Garantievereinbarung ergibt. 

Gegenüber dem Hersteller kann sich daher lediglich ein Scha-
densersatzanspruch aus einer unerlaubten Handlung ergeben. 

Im Rahmen des sog. Dieselskandals haben einige Gerichte eine 
sittenwidrige vorsätzliche Schädigung durch die Autohersteller 
bejaht.122 Voraussetzung für so einen Anspruch ist aber, dass 
der Hersteller die falschen Werte kannte. Folge des Anspruchs 
aus § 826 BGB ist die Rückabwicklung des Kaufvertrages. Diese 
Maßstäbe könnten evtl. auch Fälle übertragen werden, in denen 
es um einen erhöhten Spritverbrauch geht. Weiß der Hersteller, 
dass das Fahrzeug eigentlich viel mehr Kraftstoff verbraucht, also 
von ihm angegeben, könnte dies als sittenwidrige Schädigung 
qualifiziert werden.

   Frankreich

Der Verbraucher kann gegen den Autoverkäufer sowie gegen den 
Hersteller aufgrund versteckter Mängel vorgehen.123 

Der Mangel muss zum Kaufzeitpunkt „versteckt“ gewesen sein. 
Zudem muss er so ernsthaft oder inakzeptabel sein, dass der 
Käufer die Ware nicht oder nur zu einem niedrigeren Preis gekauft 
hätte, wenn er davon gewusst hätte. Der Verbraucher hat die Wahl: 
Rücktritt vom Kauf oder Herabsetzung des Preises. Es können 
Rückerstattungs- oder Minderungsansprüche entstehen.

   Italien

Eine Anspruchsdurchsetzung gegenüber dem Automobilhersteller 
erscheint noch unsicherer als eine Anspruchsdurchsetzung gegen-
über dem Fahrzeugverkäufer. Ein einzelner Verbraucher könnte auf 
der Grundlage dieses Gesetzes über unlautere Geschäftspraktiken 
gegen den Hersteller vorgehen. Die Verjährungsfrist beträgt hier 
fünf Jahre ab der Entdeckung der unlauteren Praktik. Eine ein-
schlägige Rechtsprechung gibt es bislang nicht. In der rechtswis-
senschaftlichen Theorie werden Zweifel daran erhoben, ob eine 
solche Anspruchsdurchsetzung möglich ist. 

Im Jahr 2015 hat Altroconsumo in Italien eine Sammelklage 
auf Schadensersatz gegen Fiat eingeleitet. Mit der Klage sollten 
Kosten, die den Verbrauchern aufgrund eines höheren als dem 
versprochenen Spritverbrauch entstanden waren, zurückgefordert 
werden. Die betroffenen Fahrzeuge brauchten 18 Prozent mehr 
Kraftstoff also vom Hersteller angegeben. Die Sammelklage wurde 
in zweiter Instanz zugelassen und in vier Zeitungen publiziert, 
sodass Verbraucher die Möglichkeit erlangten, sich der Klage 
anzuschließen. Diese Chance wurde von 21.000 Verbrauchern ge-
nutzt. Das Verfahren ist noch nicht beendet. In den kommenden 
Wochen wird die Entscheidung des Gerichts über die Bestellung 
eines Sachverständigen zur Wiederholung der Laboruntersuchung 
erwartet. Solche Laboruntersuchungen sind erforderlich, um den 
Mehrverbrauch nachzuweisen.

Im gleichen Jahr ist Altroconsumo auch gegen VW vorgegangen. 
In diesem Verfahren wies das Fahrzeugmodell VW Golf einen 50 
Prozent höheren Spritverbrauch auf, als vom Hersteller verspro-
chen. Dem Verfahren haben sich 4000 Verbraucher angeschlossen. 
Auch dieses Verfahren ist noch nicht beendet.
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   Niederlande

In den Niederlanden gelten für ein Vorgehen gegen den Autoher-
steller die gleichen Grundsätze wie für ein Vorgehen gegen den 
Autoverkäufer. Möglich sind vertragliche Ansprüche aufgrund von 
Fehlinformationen, unlauterer Geschäftspraktiken etc.

   Österreich

Da der Vertragsabschluss der Verbraucher i.d.R. nicht direkt mit 
dem Herstellerunternehmen erfolgt ist, sind die Möglichkeiten, 
direkt gegen die Autohersteller vorzugehen, eingeschränkt: Irr-
tumsanfechtung und Gewährleistung sind deshalb nicht möglich.

Fraglich ist, ob Verbraucher direkt von den Herstellerunternehmen 
Schadenersatz fordern können, da es sich bei abweichenden Ver-
brauchsangaben um einen sogenannten „bloßen Vermögensscha-
den“ handelt, der nur unter erschwerten Voraussetzungen einen 
Anspruch auf Schadenersatz begründet. Ein solcher Schaden ist nur 
dann zu ersetzen, wenn sich die Rechtswidrigkeit des schädigen-
den Verhaltens direkt aus der Rechtsordnung oder der Verletzung 
vertraglicher bzw. vorvertraglicher Pflichten ergibt. 

2.5 Fragen der Beweisführung

Grundsätzlich muss die Zulässigkeit der Sammelklage bewiesen 
werden. Zudem muss derjenige Verbraucher, der sich einer Sammel-
klage anschließen will, beweisen, dass sein Anspruch dem mit der 
Sammelklage geltend gemachten Anspruch ausreichend ähnlich ist. 
In allen Ländern gilt der Grundsatz der freien Beweiswürdigung. 
Eine besondere Testmethode zum Nachweis des Mehrverbrauchs 
wird nicht gefordert. Hierzu wird regelmäßig die Einholung eines 
Sachverständigengutachtens erforderlich sein. 

Unabhängige Stellen, die zur Nachkontrolle und Überprüfung der 
Verbrauchsangaben notwendig wären, fehlen bisher gänzlich. Diese 
wären für den betroffenen Verbraucher eine hilfreiche Anlaufstelle, 
die Fragen der Beweisführung bündeln könnten.  

   Belgien

Grundsätzlich sind die allgemeinen Beweisbestimmungen anwend-
bar. Die Beweislast liegt zum Teil beim Kläger und zum Teil beim 
Beklagten in einer Art Stufenverhältnis. Zunächst besteht die 
(widerlegbare) Vermutung, dass die an den Verbraucher gelieferte 
Ware den Vertragsbedingungen entspricht. Diese Vermutung kann 
der Verbraucher widerlegen, wenn die Ware nicht einer (oder meh-
reren) von vier gesetzlich festgelegten Bedingungen entspricht. 
Der Verbraucher muss nachweisen, dass die erhaltene Ware 

 » nicht der versprochenen Beschreibung entspricht und nicht die 
versprochenen Eigenschaften aufweist.

 » nicht der geplanten und zum Zeitpunkt des Kaufs vom Verbrau-
cher zum Ausdruck gebrachten Verwendung entspricht

 » nicht für den normalen Gebrauch, für den ähnliche Waren be-
stimmt sind, verwendet werden kann

 » nicht den Erwartungen des Verbrauchers entspricht, die er mit 
Blick auf den normalen Gebrauch und die normale Qualität 
erwarten darf

Kann der Verbraucher diesen Nachweis erbringen, obliegt es wie-
derum dem Beklagten, die Konformität seiner Ware nachzuweisen. 
Im Falle einer vorsätzlichen Falschinformation wird der Nachweis 
der oben genannten ersten Bedingung nicht schwierig sein. Ins-
gesamt ist es jedoch erforderlich, dass der Verbraucher (oder die 
Vereinigung) wissenschaftliche und überzeugende Beweise vorlegt, 
auf deren Grundlage der Richter die Beweislast verlagern kann. 

Ein Verbraucher muss also über ein Sachverständigengutachten 
oder eine Nachprüfung in einem zertifizierten Testlabor nachwei-
sen, dass sein Fahrzeug nicht den versprochenen Spritverbrauch hat 
und somit auch nicht den Erwartungen des Verbrauchers entspricht.  

   Deutschland

Der Verbraucher muss zunächst nachweisen, dass er Eigentümer 
des Fahrzeugs ist und wann er das Fahrzeug gekauft hat.

Die Spritangaben eines verkauften Fahrzeugs beziehen sich immer 
auf generalisierte Testmessungen. Der Hersteller kann und muss daher 
nicht versichern, dass ein Fahrzeug diese Angaben auch dann einhält, 
wenn es beispielsweise sehr voll beladen ist. Die Verbrauchswerte 
hängen von zahlreichen Einflüssen und der individuellen Fahrweise 
des Käufers ab. Im Falle einer gerichtlichen Auseinandersetzung muss 
vielmehr bewiesen werden, dass das Fahrzeug unter vergleichbaren 
Testbedingungen in der Lage ist, die im Verkaufsprospekt angegebenen 
Werte zu reproduzieren. Nur eine Messung unter Laborbedingungen 
auf dem Rollenprüfstand wird als geeignete Beweisführung für den 
Mehrverbrauch anerkannt. Hierzu wird er regelmäßig ein Sachverstän-
digengutachten vorlegen müssen. Rechnungen von häufigen Tankvor-
gängen können zwar Indizien dafür liefern, dass die Herstellerangaben 
zu niedrig sind. Sie beweisen jedoch nicht, dass das Fahrzeug selbst 
im Labor nicht in der Lage ist, die Herstellerangaben zu erreichen.

   Frankreich

In Frankreich gilt der Grundsatz der freien Beweiswürdigung. Es ist 
davon auszugehen, dass ein Gericht eine Vielzahl von Beweisen und 
Daten erwarten würde, die das Ausmaß und das Wiederauftreten 
des Mangels belegen. Müssen technische Fragen bewertet werden, 
werden vor französischen Gerichten regelmäßig Sachverständigen-
gutachten eingeholt. Die Kosten werden vom Kläger getragen, da ihn 
die Beweislast im Rahmen einer individuellen Einzelklage trifft. Die 
Einholung eines Sachverständigengutachtens ist auch im Rahmen von 
Streitfragen über den Mehrverbrauch von Fahrzeugen wahrscheinlich.

Der Gerichtssachverständige kann jede Methode (Labortests oder 
Daten etc.) anwenden, die er für geeignet hält, um den tatsächli-
chen detaillierten Verbrauch des Fahrzeugs zu beurteilen.  
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   Italien

Der Verbraucher muss zunächst nachweisen, dass er zur Gruppe 
der durch die Sammelklage vertretenen gehört.

Das italienische Recht sieht keine spezifische Prüfmethode für 
den Nachweis des Mehrverbrauchs vor. Vielmehr sind die allge-
meinen Grundsätze des Zivilprozesses anzuwenden, sodass es in 
der Verantwortung derjenigen, die eine Klage einleiten, liegt, die 
Diskrepanz mit geeigneten Mitteln nachzuweisen. Dies erfordert 
sicherlich eine technische Analyse und Bewertungen von Experten. 
Im Falle einer von „Altroconsumo“ eingeleiteten Sammelklage 
bezüglich irreführender Verbrauchsangaben waren Tests bei einem 
zertifizierten Labor erforderlich, um die Zulassung der Sammelklage 
zu erreichen.

   Niederlande

Grundsätzlich trägt der Verbraucher die Beweislast. Der Käufer muss 
technische Nachweise für die Diskrepanz zwischen dem versproche-
nen und dem tatsächlichen Spritverbrauch beibringen. Zudem ist 
es notwendig festzustellen, dass der Autohändler tatsächlich ver-
sprochen oder (noch besser) garantiert hat, dass dieser bestimmte 
Autotyp diese bestimmte Menge an Kraftstoff unter bestimmten 
Bedingungen verbraucht.  Außerdem muss dargelegt werden, dass 
keine Haftungsausschlüsse oder sonstige anspruchsausschließende 
Umstände vorliegen.  

   Österreich

Im Zivilprozess gilt der Grundsatz der freien Beweiswürdigung124. 
Das Gericht hat daher nach freier Überzeugung zu beurteilen, ob 
es die Angaben der Parteien für wahr befindet oder nicht. 

Grundsätzlich muss ein Kläger jene Voraussetzungen beweisen, auf 
die er seine Ansprüche stützt. Im Fall der Gewährleistung muss 
also nachgewiesen werden, dass eine vertraglich vereinbarte oder 
implizit vorausgesetzte Eigenschaft nicht vorliegt. Es muss sich 
also bspw. um ein Fahrzeugmodell handeln, das mehr Treibstoff 
verbraucht als angegeben. Der Treibstoffverbrauch muss Teil des 
Kaufvertrages geworden sein, sei es explizit durch Vereinbarung 
oder durch Werbematerial. Der relevante Wert dafür ist die Norm-
verbrauchsabgabe (NoVa), die im Kaufvertrag aufgelistet ist.125

Bei einer Irrtumsanfechtung bezieht sich das oben Gesagte auf 
das Vorliegen eines Irrtums im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses, 
sowie dessen Kausalität.

Bezüglich des Abgasverhaltens argumentierte eine Richterin, 
dass eine Messung des Abgasverhaltens unterbleiben könne, da 
Verbraucher davon ausgehen dürfen, dass Fahrzeuge frei von 
unzulässigen Abschaltvorrichtungen sind – es handle sich dabei 
um eine üblicherweise vorausgesetzte und „vertragswesentliche“ 
Eigenschaft.126 Die Klage wurde in erster Instanz gewonnen.

Grundsätzlich wird ein Gericht bei Fällen, die sich mit erhöhtem 
Kraftstoffverbrauch beschäftigen, einen Sachverständigen bestel-
len, da das Fachwissen des Gerichts nicht ausreichen wird, um die 
Mängel selbst zu beurteilen.127 Die Auswahl obliegt dem Gericht. 
Das Gutachten wird in weiterer Folge in die Beweiswürdigung ein-
bezogen. In der Praxis wird also dem Gerichtssachverständigen die 
Entscheidung zukommen, welche Testmethode zum Nachweis eines 
erhöhten Spritverbrauchs gewählt werden wird. Das Gericht prüft 
im Rahmen der Beweiswürdigung in erster Linie die Schlüssigkeit 
des Gutachtens. Sachverständige haben insofern eine mächtige 
Stellung im Zivilprozess.128

Privatgutachten können von den Parteien vorgebracht werden, 
stellen aber nach herrschender Ansicht nur Privaturkunden dar, die 
beweisen, welche Ansicht der Verfasser vertritt. Nach der Recht-
sprechung des OGH dürfen Entscheidungen nicht ausschließlich 
auf Privatgutachten gestützt werden.129

2.6 Ab wann liegt ein Mangel vor?

Es gibt in den Ländern bislang unterschiedlich viele bis gar keine 
Rechtsprechungen zu der Frage, ab welchem Kraftstoffmehrver-
brauch von einer Mangelhaftigkeit des Fahrzeugs ausgegangen 
werden kann. Ein Mangel liegt dann vor, wenn eine vertragliche 
vereinbarte Eigenschaft nicht vorliegt. Für diese Frage spielen u.a. 
öffentlich gemachte Äußerungen des Herstellerunternehmens bzw. 
des Importunternehmens eine Rolle. Bei der Prüfung ob bereits 
ein relevanter Mangel vorliegt, muss also darauf geachtet werden, 
worin der Vertragsinhalt bestand. Ist der Verbrauch Teil des Kauf-
vertrages, stellt eine Abweichung einen Mangel dar.

In Belgien, Frankreich und den Niederlanden gibt es keine ge-
richtlichen Entscheidungen bzw. keine festen Werte, ab welchem 
Mehrverbrauch ein Mangel vorliegt. 

In Deutschland gibt es hingegen bereits einige Gerichtsurteile, 
die sich mit der Frage der hinzunehmenden Differenz zwischen 
dem versprochenen und dem tatsächlichen Spritverbrauch aus-
einandersetzen. 

Teilweise wurde entschieden, dass das Ausmaß der Verbrauchsab-
weichung keine Rolle spielt. Demnach würde jeder Verbrauch, der 
über die Herstellerangaben hinausgeht, zu der Mangelhaftigkeit 
des Fahrzeugs führen.130

Eine sog. Kaufpreisminderung (Preisnachlass) kann schon bei 
geringen Abweichungen von den offiziellen Verbrauchsangaben 
erwirkt werden. Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat entschie-
den, dass der Neufahrzeugkäufer insgesamt eine Fehlertoleranz 
von bis zu 4 Prozent tolerieren müsse.131 Die 4 Prozent setzen 
sich zusammen aus 2 Prozent für eine Fehlertoleranz, die bei 
technischen Produkten hinzunehmen sei, plus weitere 2 Prozent 
Abweichung, die aufgrund von Messungenauigkeiten toleriert 
werden müssten.132 Will der Verbraucher vom Kaufvertrag zurück-
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treten und eine Rückgabe des Fahrzeugs erwirken, muss der Mangel 
hingegen erheblich und die Fehlertoleranz daher deutlich höher 
sein: Der Bundesgerichtshof in Deutschland hat entschieden, dass 
eine Abweichung des Kraftstoffverbrauchs eines verkauften Neu-
fahrzeugs von den Herstellerangaben von mindestens 10 Prozent 
als erheblich anzusehen ist.133 Dies setzt eine Verbrauchsmessung 
unter Laborbedingungen auf einem akkreditierten Abgasprüfstand 
voraus.   

Das italienische Recht sieht keine Mindestdifferenz vor, die be-
stehen muss, um einen Mangel anzunehmen. Entscheidend sind die 
allgemeinen Rechtsgrundsätze des jeweiligen Falls. Die Diskrepanz 
muss auf jeden Fall auf dem Prüfstand messbar sein und darf 
nicht so gering sein, dass die Mängelansprüche ausgeschlossen 
sind. Sie muss auf jeden Fall höher sein, als die in der Prüfung 
zulässigen Toleranzmargen. Feste, gesetzliche Toleranzmargen 
gibt es nicht, sondern es geht um eine Bewertung des jeweils zu 
entscheidenden Gerichts.

In Österreich setzt eine Vertragsanfechtung wegen Irrtums vor-
aus, dass der Irrtum kausal für den Vertragsabschluss war. Daraus 
kann abgeleitet werden, dass sehr geringe Abweichungen beim 
Verbrauchsunterschied keine Vertragsauflösung wegen Irrtums er-
lauben, wenn der Vertrag von den Parteien unter denselben Be-
dingungen abgeschlossen worden wäre. Der Wille der Parteien wird 
zunächst hypothetisch ermittelt. Ist dies nicht möglich, ist darauf 
abzustellen, wie normale Parteien redlicher Weise gehandelt hätten.

Liegt ein bloß geringfügiger Mangel vor, kann die Vertragsauflösung 
und Rückabwicklung nicht gefordert werden. Es stehen also nur 

die Behelfe Austausch oder Verbesserung sowie sekundär Preis-
minderung zur Verfügung. Ob ein geringfügiger Mangel vorliegt, 
wird nach der Rechtsprechung anhand einer Interessenabwägung 
erhoben, eine Vertragsauflösung darf nicht unverhältnismäßig zur 
Schwere des Mangels erscheinen.

2.7 Grundsätze der Verjährung und Kos-
ten für den Verbraucher
Für die Verjährung ist nicht das Alter des Fahrzeugs erheblich, 
sondern die gesetzliche Frist zur Geltendmachung der Ansprüche, 
die oft an den Zeitpunkt des Vertragsschlusses bzw. das Erkennen 
des Mangels geknüpft ist.

Für die Gewährleistungsrechte beträgt die Verjährungsfrist in der 
Regel bei erkennbaren Mängeln zwei Jahre ab dem Kauf des Fahr-
zeugs. Bei Gebrauchtfahrzeugen haben Verkäufer die Möglichkeit, 
diese Frist auf ein Jahr zu verkürzen, was sie in der Regel auch 
tun. Ganz ausgeschlossen werden darf die Haftung aber nicht.

Die finanziellen Aufwendungen für den Verbraucher sind nicht 
nur abhängig von der Komplexität des Falles und der Anzahl der 
beteiligten Kläger. Auch die örtlichen Voraussetzungen unter-
scheiden sich bezüglich der Kosten für die Streitvorbereitung. 
Die nationalen rechtlichen Rahmen können Prozesskosten deckeln 
und legen die Kostenverteilung unterschiedlich fest. Ein großer 
Teil der Aufwendungen muss für Verbrauchsmessungen auf dem 
Prüfstand kalkuliert werden. Diese können mancherorts als Teil 
der Verfahrenskosten miteingeklagt werden.
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Verjährungsfristen zur Einreichung einer Klage

Verjährungsfrist Bemerkungen

Belgien 

Neuwagen: 2 
Jahre, Gebraucht-
wagen: 1-2 Jahre, 

10 Jahre bei 
versteckten Män-

geln

Mit Blick auf die Richtlinie 1999/44/EG zu bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und der Ga-
rantien für Verbrauchsgüter legt das „Gesetz über den Kauf von Verbrauchsgütern“ Gewährleistungsfris-
ten zum Schutz des Verbrauchers fest. Die Garantiezeit ist auf 2 Jahre festgelegt. Bei Gebrauchtwaren 
kann diese Frist auf ein Jahr begrenzt werden.  Nach Ablauf dieser Frist gilt der allgemeine Schutz vor 
versteckten Mängeln mit einer Verjährungsfrist von 10 Jahren.  

Deutschland

Neuwagen: 2 
Jahre, Gebraucht-
wagen: 1-2 Jahre, 

1-10 Jahre bei 
arglistiger Täu-

schung

Die Ansprüche wegen der Mangelhaftigkeit des Fahrzeugs aus dem Kaufrecht verjähren nach 2 Jahren 
ab dem Kaufzeitpunkt. Wurde eine Garantie vereinbart, ist in dieser etwas über ihre Laufzeit vereinbart. 
Soll ein Kaufvertrag aufgrund einer Anfechtung wegen arglistiger Täuschung rückabgewickelt werden, so 
beläuft sich die Frist auf ein Jahr ab Bekanntwerden der Täuschung. Nach 10 Jahren ist die Anfechtung 
gänzlich ausgeschlossen. 
Im Falle eines Gebrauchtwagens kann die Verjährungsfrist im Einzelfall auf ein Jahr ab dem Kauf her-
abgesetzt sein. Eine solche Regelung ist aber immer dann unwirksam, wenn sie nicht eindeutig und für 
jeden verständlich formuliert sind.

Frankreich

Neuwagen: 2 
Jahre, Gebraucht-
wagen: 1/2 Jahr, 
2 Jahre bei ver-

steckten Mängeln

Ansprüche wegen eines versteckten Mangels müssen innerhalb von 2 Jahren nach Entdeckung des 
Mangels geltend gemacht werden.  Zivilrechtliche Individualklagen eines Verbrauchers gegen einen Ge-
werbetreibenden verjähren nach fünf Jahren, von dem Tag an, an dem der Verbraucher die anspruchsbe-
gründenden Tatsachen kannte oder hätte kennen müssen. Die Verjährungsfrist darf durch Verjährungs-
unterbrechungen nicht länger als 20 Jahre werden. 

Italien

2 Jahre, 5 Jahre 
bei versteckten 

Mängeln

Im Falle einer (Einzel-)Klage gegen den Händler muss die Klage innerhalb von 2 Jahren nach dem Kauf 
des Fahrzeugs erhoben werden. Im Falle einer (Sammel-)Klage gegen den Hersteller muss die Klage 
innerhalb von fünf Jahren nach Entdeckung der unlauteren Praxis eingereicht werden. Darüber hinaus 
könnte sich im Falle einer Sammelklage eine zeitliche Einschränkung aus den vom Richter festgelegten 
Gruppenbedingungen ergeben. 
Die Verjährungsfrist für sich aus den Konformitätsregeln ergebende Ansprüche beträgt 2 Jahre ab dem 
Kaufzeitpunkt. Eine Anspruchsdurchsetzung muss innerhalb von 60 Tagen nach der Feststellung der 
Vertragswidrigkeit durch den Verbraucher eingeleitet werden.

Niederlande

2 Jahre
Die Verjährungsfrist beträgt 2 Jahre ab dem Kauf. Innerhalb dieses Zeitraums ist der Verbraucher ver-
pflichtet, ein Gerichtsverfahren einzuleiten oder er muss zumindest dem Vertragspartner formell mittei-
len, dass er ihn für den entstandenen Schaden haftbar machen wird.

Österreich

2 Jahre, 3-30 
Jahre bei Scha-

densersatz

Die Verjährungsfristen betragen 2 Jahre ab Übergabe für Gewährleistungsansprüche und drei Jahre ab 
Vertragsabschluss im Falle der Irrtumsanfechtung. Im Fall des Schadensersatzes statt Gewährleistung  
beträgt die Frist drei Jahre ab Kenntnis des Schadens. Sie kann maximal 30 Jahre betragen, wenn erst 
nachträglich Schäden bekannt werden.
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Kosten für den Verbraucher

Belgien 

Geringes individuelles Kostenrisiko  
Der klagende Verband finanziert die Einleitung und Verwaltung der Sammelklage. Letztlich tragen jedoch die einzelnen Mit-
glieder der Gruppe alle Kosten für das gesamte Verfahren gemeinsam.

Deutschland

Geringes individuelles Kostenrisiko bei einer Musterfeststellungsklage 
Die Verfahrenskosten trägt der klagende Verband und nicht der einzelne Verbraucher. Die Registrierung für die Musterfeststel-
lungsklage ist kostenlos.  
hohes bis sehr hohes individuelles Kostenrisiko bei einer Individualklage 
Die Kosten hängen von den Umständen des Einzelfalls ab. Verbraucher können einen Sachverständigen bereits vor Klageein-
reichung zur Beweissicherung des Verbrauchs hinzuziehen (mind. 5.000 €). Diese Kosten des Sachverständigenbeweises kön-
nen nach Rechtsprechung des BGH miteingeklagt werden. Eine Nachmessung auf dem Prüfstand erfolgt regelmäßig spätes-
tens im Zuge des Gerichtsverfahrens durch eine anerkannte Prüfinstitution. Diese Kosten trägt als Teil der Verfahrenskosten 
die unterliegende Partei. Ein fester Kostenrahmen besteht nicht.

Frankreich

Geringes individuelles Kostenrisiko 
Ein Kläger, der sich einer Sammelklage nach den vom Gericht festgelegten Kriterien und innerhalb des vorgegebenen Zeitrah-
mens anschließen möchte, hat keine Kosten. Es besteht keine Verpflichtung, dem klageführenden Verband beizutreten und 
Mitgliedsbeiträge zu zahlen. 
Allgemeine Verfahrenskosten für den Verband: Ein erstinstanzliches Verfahren würde ohne Einschaltung eines Sachverstän-
digen etwa zwischen 2.000 € - 4.000 € kosten. Ein Beschwerdeverfahren noch einmal das Gleiche. Bei Bestellung eines Ge-
richtssachverständigen werden rund 6.000 € hinzugerechnet. Die Sachverständigengebühren werden im Erfolgsfall in jedem 
Fall in voller Höhe erstattet, ebenso ein Teil der Anwaltskosten.

Italien

Geringes individuelles Kostenrisiko bei einer Sammelklage 
Der Beitritt zu einer Sammelklage ist für den Verbraucher in der Regel kostenlos. Darüber hinaus übernimmt der Verbraucher 
durch die Teilnahme an der Sammelklage kein Risiko in Bezug auf die Rechtskosten im Falle eines negativen Ergebnisses des 
Verfahrens, das vollständig vom Kläger (Vereinigung) getragen wird.  
hohes individuelles Kostenrisiko bei einer Einzelklage 
Die Kosten, die der einzelne Verbraucher zu tragen hat, sind hauptsächlich Aufwendungen für Anwaltsvertretung, technische 
Prüfungen und Beratung. Die Anwaltskosten variieren je nach Wert des Falles. Beträgt die Forderung weniger als 5.000 €, 
kann ein vereinfachtes Verfahren angewendet werden vor dem sog. „Justice of Peace“, wodurch sich die Kosten reduzieren. 
Durchschnittlich betragen die Kosten eines solchen Verfahrens 2.500 - 5.000 €. Diese Kosten können sich leicht verdoppeln, 
wenn der Wert 5.000 € übersteigt. 
Bei positivem Ausgang des Verfahrens werden dem Verbraucher am Ende des Verfahrens Kosten und Gebühren erstattet. Bei 
negativem Ausgang des Verfahrens kann der Verbraucher dazu verurteilt werden, die Kosten des Beklagten zu erstatten. 

Niederlande

Geringes individuelles Kostenrisiko bei einer Sammelklage

Österreich

Geringes individuelles Kostenrisiko 
Bei einer „Sammelklage österreichischer Prägung“ als auch bei einer Verbandsklage treten Verbraucher den Anspruch jedoch 
an eine dritte Person bzw. einen Verband ab. Die Kosten treffen insofern nicht die einzelnen Verbraucher, sondern diejenigen, 
an die der Anspruch abgetreten wurde.
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3. Zusammenfassung

3.1 Kollektive Rechtsschutzmöglichkeiten

Die kollektiven Rechtsschutzmöglichkeiten unterscheiden sich 
in den betrachteten Ländern in erheblichem Maße. Auf Entschä-
digung gerichtete, in Vertretung geführte Sammelklagen gibt es 
lediglich in Frankreich, Italien und Belgien. Die Ausgestaltung 
der jeweiligen Sammelklagen ist relativ ähnlich. 

In Österreich fehlt eine gesetzliche Grundlage für eine „echte“ 
Sammelklage. Trotzdem werden Klagen durchgeführt, und zwar 
durch die Abtretung der Verbraucheransprüche an Verbände, die die 
Ansprüche für die Verbraucher geltend machen. In den Niederlan-
den gibt es bislang nur kollektive Rechtsschutzmöglichkeiten, die 
auf den Erlass eines Feststellungsurteils oder einer einstweiligen 
Verfügung gerichtet sind. Dort kann jedoch auf freiwilliger Basis 
ein Vergleich zwischen einem Unternehmer und einer Gruppe von 
Verbrauchern geschlossen werden. Eine Besonderheit bei diesem 
Verfahren ist, dass es nach dem „Opt-Out“-Prinzip funktioniert: Der 
Vergleich gilt für alle „Class Members“, also diejenigen Personen, 
die per Definition Teil der betroffenen Verbrauchergruppe sind.

Echte Verbandsklagen, die gebündelte, individuelle Interessen 
von Verbrauchern geltend machen, fehlen in Deutschland fast 
vollständig. Dort gibt es zwar sog. Verbandsklagen im Bereich des 
Umwelt- und Verbraucherschutzrechtes. Hierbei handelt es sich 
jedoch um Klagen von Verbänden, denen keine konkreten indivi-
duellen Ansprüche zugrunde liegen. Seit dem 1. November 2018 
gibt es in Deutschland sogenannte Musterfeststellungsverfahren, 
die jedoch lediglich auf die Erwirkung eines Feststellungsurteils 
gerichtet sind. Verbraucher können zudem ihre Rechte an sog. 
Rechtsdienstleister wie z.B. „myright.de“ abtreten. Diese machen 
die Ansprüche dann vor Gericht geltend. Bei dieser Möglichkeit 
handelt es sich jedoch nicht um „echten“ gesetzlich geregelten kol-
lektiven Rechtsschutz, sondern um ein zivilrechtliches Konstrukt.

In jedem Land müssen im Falle einer kollektiven Rechtsverfolgung 
die unterschiedlichen Sachverhalte auf Seiten der Kläger so ähn-
lich sein, dass ein Gericht gemeinsam über sie entscheiden kann. 
Deshalb entscheidet in den meisten Fällen auch ein Gericht in 
einer Art vorgelagertem Verfahren über die Zulässigkeit der Klage: 
Befindet das Gericht die Klage für zulässig, können sich weitere 
Verbraucher der Klage anschließen.

In fast allen Fällen kann die Klage nur von einer anerkannten 
Vereinigung erhoben werden. Eine Ausnahme bildet hier Italien, 
wo auch Verbraucher direkt eine Sammelklage erheben können. Die 
Anforderungen, die von einer Vereinigung erfüllt sein müssen, um 
Sammelklagen erheben zu können, sind unterschiedlich. 

3.2 Vorgehen der Verbraucher

Betroffene Verbraucher, die eine Entschädigung aufgrund falscher 
Spritverbrauchsangaben ihres Fahrzeugs erwirken wollen, können 
individuell oder teilweise kollektiv vorgehen. Im Falle der Einzel-
klage tragen die Verbraucher jedoch das volle Kostenrisiko. In den 
Ländern, in denen es kollektive Rechtsschutzverfahren gibt, müssen 
die Verbraucher prüfen, ob sie sich einem bestehenden Verfahren 
anschließen können oder ob sie ein solches selbst initiieren sollten. 

Im Falle der Möglichkeit einer Sammelklage muss grundsätzlich 
deren Zulässigkeit bewiesen werden. Zudem muss derjenige Ver-
braucher, der sich einer Sammelklage anschließen will, beweisen, 
dass sein Anspruch dem mit der Sammelklage geltend gemachten 
Anspruch ausreichend ähnlich ist. In Italien sollten Verbraucher 
aufgrund der ansonsten hohen Kosten mittels einer Sammelklage 
vorgehen und ihre Ansprüche nicht individuell verfolgen.

Im Rahmen der Gewährleistungsrechte kann regelmäßig zunächst 
nur ein Austausch oder eine Reparatur verlangt werden. Eine 
Rückabwicklung des Vertrages ist erst nachrangig möglich. Wegen 
eines Irrtums kann nur dann vorgegangen werden, wenn der Irrtum 
erheblich ist, wenn also allein aufgrund des Irrtums der Vertrag 
abgeschlossen wurde und dies ansonsten nicht geschehen wäre. 
Für die Gewährleistungsrechte beträgt die Verjährungsfrist in der 
Regel zwei Jahre. Bei Gebrauchtfahrzeugen kann sich diese Frist 
verkürzen.

Ein Vorgehen gegen den Autohersteller ist schwieriger als ein 
Vorgehen gegen den Autoverkäufer, da das Fahrzeug in der Regel 
nicht direkt vom Autohersteller erworben wird. Im Sinne des Ver-
ursacherprinzips sollten jedoch auch Autohersteller für den ent-
standenen Schaden belangt werden können. Daher sind zukünftig 
weitere rechtliche Möglichkeiten wünschenswert. Diese müssen 
erreichen, dass Verbraucher nicht nur angemessen entschädigt 
werden, sondern auch, dass die Autohersteller mit Sanktionen 
rechnen müssen.

Für die Beweisführung ist regelmäßig die Einholung eines Sach-
verständigengutachtens erforderlich. Derzeit wird der offizielle 
Kraftstoffverbrauch unter Laborbedingungen ermittelt. Wichtig 
ist jedoch die Anpassung des offiziellen Typzulassungsverfahrens 
durch die Überprüfung der CO2-Emissionen im realen Fahrbetrieb 
(RDE – Real Driving Emissions). Dieses Verfahren sollte dann auch 
die Grundlage der Beweisführung vor Gericht darstellen. 
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Arten des kollektiven Rechtsschutzes

Art der Klage

Ausrichtung auf

Besonderheiten
Schadens-

feststellung/ 
Feststell -
ungsurteil

Folge- 
beseitigung/ 

Schadens- 
ersatz

Belgien 

Repräsentativklage/ Action 
en Réparation Collective 

 rechtsgestaltende  
Sammelklage


 » Verband stellt Antrag bei the Court über Zulässigkeit
 » Gericht entscheidet, ob Verfahren nach Opt-in- oder 
Opt-out-Prinzip

 » Verbraucher können kollektiv Schadensersatz verlangen.

Deutschland

Musterfeststellungsklage 

 feststellende  
Sammelklage



 » Verfahren nur zulässig, wenn 10 gleichgerichtete Anträ-
ge innerhalb von 6 Monaten seit Bekanntmachung des 
Antrags eingehen

 » Verfahren nach dem Opt-in-Prinzip: 2 Monate nach  
Bekanntgabe der eingereichten Klage müssen mind.  
50 Verbraucher Ansprüche geltend machen

 » Entschädigung erfolgt nicht: Klage auf Schadensersatz 
muss anschließend individuell eingereicht werden.

Frankreich

Gruppenklage/ action de 
groupe 

 rechtsgestaltende  
Sammelklage

 

 » Gericht entscheidet über Zulässigkeit der Klage und 
bestimmt den wahrscheinlich zu behebenden Schaden.

 » Verfahren nach dem Opt-in-Prinzip
 » Das Verfahren ist in der Regel dreistufig aufgebaut. 
Bereits in der ersten Phase kann über eine unmittelbar 
zu leistende Entschädigung an den Verbraucher ent-
schieden werden.

Italien

Gruppenklage/ azione di 
classe 

 rechtsgestaltende  
Sammelklage



 » Verfahren nach dem Opt-in-Prinzip
 » Verfahren ist in der Regel zweistufig aufgebaut. Über 
die Höhe der Entschädigung für den Verbraucher wird in 
der zweiten Stufe entschieden (zustehende Geldbeträge 
oder ein Kriterium, nach dem diese festgelegt werden)

 » Jeder Verbraucher, eine Gruppe von Verbrauchern oder 
eine Verbrauchervereinigung kann als Kläger auftreten. 

Niederlande

Sammelklage 

 feststellende  
Sammelklage



 » Verfahren nach dem Opt-in-Prinzip (Option 1)
 » Das Gericht entscheidet nur über die Haftung des Unter-
nehmens gegenüber der Verbrauchergruppe, die danach 
in der Regel individuell ihre Schadensersatzansprüche 
einreichen müssen.

 » Gesetz wird überarbeitet: Es soll mithilfe neuer Verfah-
rensmöglichkeiten ein Schadensersatzanspruch geltend 
gemacht werden können.

 » eine direkte Entschädigung kann mittels eines (freiwil-
ligen) Vergleichsverfahrens erreicht werden, das für alle 
betroffenen Verbraucher wirksam ist. (Option II, Verfah-
ren nach dem Opt-out-Prinzip)

Österreich

„Sammelklage österreichi-
scher Prägung“ 

 unechte Sammelklage

 » Verbraucher müssen ihre Ansprüche abtreten
 » Verfahren nach dem Opt-in-Prinzip
 » Entwurf echte Sammelklage ist im Parlament gescheitert
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4. Bewertung

Besonders positiv fallen im Vergleich die Länder Frankreich, Bel-
gien und Italien auf, da dort eine verbraucherschutzrechtliche 
Kollektivklage geregelt ist, die direkt auf ein vollstreckbares Haf-
tungsurteil gerichtet ist. Innerhalb dieser Gruppe sticht wiederum 
Belgien hervor, da dort von Fall zu Fall entschieden wird, ob die 
Rechte der Verbraucher besser mittels eines „Opt-in“-Prinzips oder 
eines „Opt-out“-Prinzips zu sichern sind. So kann davon ausge-
gangen werden, dass die kollektiven Rechtsschutzmöglichkeiten 
in Belgien am besten ausgeprägt sind. Eine Klage wegen falscher 
Spritverbrauchsangaben ist für Verbraucher in Belgien möglich, 
wenn sie sich aufgrund eines ähnlich gelagerten Falles einer 
Sammelklage anschließen können. 

Die Einführung der Kollektivmaßnahmen in Belgien hat den dor-
tigen Verbrauchern die Möglichkeit gegeben, die Prüfung von 
Rechtsstreitigkeiten mit einem geringen persönlichen Kostenrisi-
ko zu verfolgen. Verbrauchern steht dort ein leicht zugänglicher 
Rechtsschutz zur Verfügung. Das Kostenrisiko liegt bei den ver-
tretenden Vereinigungen und nicht bei den einzelnen Mitgliedern 
der Sammelklage. Damit ist Belgien ein gutes Beispiel dafür, wie 
ein hohes Rechtsschutzniveau erreicht werden kann: Verbraucher 
können ihre bestehenden Ansprüche auf einfachem Wege durch-
zusetzen, indem sie sich der Rechtsexpertise von Verbraucherver-
einigungen bedienen können und sich gleichzeitig keinem hohen 
finanziellen Risiko aussetzen müssen.  

Verbraucher aus Frankreich, Belgien und Italien, die ein Fahrzeug 
mit falschen Verbrauchsangaben erworben haben, können ihre Ge-
währleistungsrechte unmittelbar kollektiv geltend machen. Hierin 
liegt ein großer Unterschied zu den Klagemöglichkeiten in den 
Niederlanden oder Deutschland, in denen lediglich ein Feststel-
lungsurteil erreicht werden kann. Da ein solches Feststellungsurteil 
nicht vollstreckbar ist, sondern ein nachgelagertes Verfahren er-
fordert, vermittelt dieses Verfahren den Verbrauchern nur bedingte 
Rechte. Zudem tragen sie im nächsten Einzelklageverfahren, in 
dem es um die eigentliche Entschädigung des erlittenen Schadens 
geht, das volle Kostenrisiko.

Die Bewertung der kollektiven Rechtsschutzmöglichkeiten in den 
Niederlanden fällt ambivalent aus. Es besteht – wie bereits er-
wähnt -  lediglich die Möglichkeit, im Klagewege ein Feststellungs-
urteil oder eine einstweilige Verfügung zu erreichen. Eine direkte 
Entschädigung kann dort nur mittels eines (freiwilligen) Vergleichs-
verfahrens erreicht werden. Besonders positiv ist innerhalb dieses 
Verfahrens jedoch, dass es das „Opt-out“-Prinzip verfolgt, sodass 
keine weiteren Schritte der einzelnen Verbraucher notwendig sind, 
um sich dem Verfahren anzuschließen. Wird ein Vergleichsverfahren 
durchgeführt, hat es daher weitreichende Wirkung. 

An hinterer Stelle im Rahmen der Bewertung steht Deutschland. 
Dort wurde zum 1. November 2018 das sogenannte Musterfest-
stellungsverfahren eingeführt. Mit Hilfe dieses Verfahrens können 
zwar Feststellungsurteile erzielt werden, für eine individuelle 

Entschädigung ist jedoch die Durchführung eines nachgelagerten 
individuellen Verfahrens weiterhin erforderlich.

Für die Niederlande und Deutschland ist es daher wünschenswert, 
wenn die kollektiven Rechtsschutzmöglichkeiten weiter ausgebaut 
würden, sodass Verbraucher ihre Gewährleistungsrechte unmit-
telbar kollektiv durchsetzen können und nicht erst den „Umweg“ 
über ein Feststellungsurteil gehen müssen. Eine solche Möglichkeit 
würde die Verbraucherrechte im Falle falscher Spritverbrauchsan-
gaben erheblich stärken.

Das Schlusslicht bildet Österreich, denn dort fehlt eine gesetzliche 
Grundlage für die Durchführung von kollektiven Rechtsschutz-
verfahren gänzlich. Entsprechende Verfahren können nur über 
Abtretung von Verbraucheransprüchen an einen Verband, initiiert 
werden.

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die einzelnen Verbraucher 
in einigen Ländern der EU zwar über die Möglichkeit verfügen, 
ihr Recht kollektiv einzuklagen, in anderen Ländern aber faktisch 
keine kollektive Handlungsoption zur Verfügung steht. Die Mög-
lichkeiten für Verbraucher, ihre Rechte gegenüber Unternehmen 
geltend zu machen, sind innerhalb der europäischen Union sehr 
unterschiedlich ausgestaltet. Bisher reichen die vorhandenen Ins-
trumente in den Ländern nur bedingt aus, um Verbrauchern einen 
effektiven und kostengünstigen Rechtsschutz zu bieten. Unter 
Berücksichtigung der jeweiligen Eigenheiten der Rechtssysteme 
in den Ländern besteht hier ein großer Handlungsbedarf für einen 
guten Verbraucherschutz. Verbraucher müssen die Möglichkeit be-
kommen, sich als Gruppe gegen gesetzwidrig agierende Konzerne 
wehren zu können. Hierbei ist es besonders wichtig, dass die Ver-
braucher nicht nur die Möglichkeit erlangen, Feststellungsurteile 
zu erwirken, sondern dass sie solche Urteile erstreiten können, die 
direkt auf die Durchsetzung ihrer Ansprüche gerichtet sind. Nur 
so kann ein persönliches Haftungsrisiko in einem nachgelagerten 
Verfahren verhindert werden.

Eine einheitliche europäische Regelung würde nicht nur eine 
übersichtliche Regulierung garantieren, sondern auch vielen durch 
Betrug geschädigten Verbrauchern überhaupt die Möglichkeit ein-
räumen, sich kollektiv zu wehren. Aus Sicht der Verbraucher ist eine 
einheitliche und auf Schadensersatz ausgerichtete Sammelklage 
das effektivste und kostengünstigste Instrument, um die eigenen 
Rechte einzufordern. 

Die Studie behandelt schwerpunktmäßig die formalen juristischen 
Möglichkeiten. Dennoch soll der praktische Rechtsschutz kurz 
beleuchtet werden, denn in der Rechtspraxis offenbaren sich 
einige strukturelle Defizite. So ergeben sich in der Bewertung des 
praktischen Rechtsschutzes Unterschiede zur formalen juristischen 
Bewertung (siehe auch Grafik „Kollektiver Rechtsschutz in sechs 
EU-Ländern in der Praxis“, Seite 4): In Italien führt das Opt-In-
Prinzip dazu, dass nur gut organisierte und ressourceneffiziente 
Verbraucherschutzorganisation in der Lage sind, Sammelklagen 
einzureichen. Vor Beginn einer möglichen Sammelklage muss 
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sorgfältig evaluiert werden, ob die Klageaussichten erfolgsver-
sprechend sind und wie viel Geld für die Sammlung und Verwal-
tung der geschädigten Verbraucher voraussichtlich zu verwenden 
ist. Außerdem ist die Verfahrensdauer so lang, dass Italien in 
der Bewertung der Rechtspraxis insgesamt eine rote Markierung 
erhält. In Deutschland ist die rote Markierung dem zweistufigen 
System geschuldet, was zur Folge hat, dass jeder geschädigte 
Verbraucher, selbst nach Feststellung eines Betruges, sein Recht 
individuell einklagen muss. In den Niederlanden konnten bereits 
einige erfolgreiche Verfahren gegen Banken, Versicherungen und 
Fluggesellschaften geführt werden. Ähnlich ist es in Frankreich: 
auch hier konnten einige Verfahren erfolgreich geführt werden, 
allerdings ist die Verfahrensdauer lang und die Zahl der verhan-
delten Fälle vergleichsweise gering. Daher erhält Frankreich in 
der praktischen Bewertung nur eine gelbe Markierung. In Belgien 
sind Sammelklagen eine sehr gebräuchliche Methode, um zusam-
menhängende Klagen vor belgischen Gerichten zu erheben. Somit 
sorgen die Rechtsschutzmöglichkeiten dort für eine effektive und 
effiziente Streitbeilegung in Massenschadensituationen.

Im Sinne eines wirksamen Verbraucherschutzes und um die Ein-
führung einer solchen EU-weit standardisierten Sammelklage zu 
gewährleisten, ist es demnach wünschenswert, wenn der Richtli-
nienentwurf, der sich zum Verfassungszeitpunkt der Studie (Stand: 
November 2018) im Europäischen Parlament befindet, noch vor 
den Wahlen zum Europäischen Parlament im Mai 2019, verab-
schiedet wird. 

Aber auch unabhängig von dem Richtlinienentwurf und den 
Vorgaben der EU, müssen die Länder einen funktionierenden Ver-
braucherschutz gewährleisten. Hier braucht es starke Verbände, 
die sich für die Rechte von Verbrauchern einsetzen. Dazu ist es 
wichtig, dass die Anforderungen an klageberechtigte Verbände 
und die Voraussetzungen an qualifizierte Einrichtungen anhand 
fundierter und relevanter Kriterien gewählt sind. In Deutschland 
ist beispielsweise die Anzahl klageberechtigter Einrichtungen 
aufgrund der Voraussetzungen stark limitiert. Hier kann die 
Musterfeststellungsklage derzeit lediglich von einem einzigen 
Verband als Rechtsmittel eingesetzt werden. Die Befugnis für 
Verbände und Gruppen repräsentative Klagen einzureichen, ist 
ein grundlegendes Element, das sicherstellt, dass jeder geschä-
digte Verbraucher eine Stimme und das Recht hat, vor Gericht 
Rechtsschutz zu erhalten. 

Zugleich sollten sich Verbraucher, um das Mittel des kollektiven 
Rechtschutzes einzusetzen, nicht auf Verbände verlassen müssen. 
Die Möglichkeit einer Gruppenklage durch mehrere betroffene 
Verbraucher ist Voraussetzung für einen durchsetzungsstarken und 
wirksamen Verbraucherschutz. 

Mit einer Klage können finanzielle Risiken für Verbände ver-
bunden sein. Darunter fallen nicht nur unter Umständen zu 
begleichenden Anwalts- und Prozesskosten, sondern auch Kos-
ten für Sachverständige und Gutachten. Zwar sieht der aktu-
elle Vorschlag der Europäischen Kommission vor, dass Verbän-

de nicht durch die finanziellen Hürden, die eine Klage mit sich 
bringt, abgehalten werden sollen. Konkrete Lösungsansätze 
formuliert der Richtlinienentwurf jedoch nicht, so dass es den 
Mitgliedsstaaten obliegt, diese Anforderung umzusetzen.  

Ein gut funktionierender kollektiver Rechtsschutz muss zu-
künftig folgende Elemente enthalten: 

 » Völlige Öffnung der Klagerechte für alle umwelt- und Ver-
braucherverbände   
Klageberechtig sollten alle Umwelt- und Verbraucherschutz-
verbände mit entsprechendem Satzungsziel und Gruppen von 
Betroffenen sein, unabhängig von der Anzahl ihrer Mitglieder.  
Kriterien an Verbände, die nicht sachrelevant sind, wie z.B. 
die Mindestanzahl von Mitgliedern, geben keinen Aufschluss 
darüber, wie gut Verbraucher vor Gericht von einem Verband 
vertreten werden. Für eine erfolgreiche Durchführung zählt 
vielmehr Fachexpertise auf dem jeweiligen Gebiet. Es sollte 
darauf geachtet werden, dass die Finanzierung eines Verfahrens 
nicht über einen Wettbewerber des Beklagten erfolgt. Diese 
Bedingungen berücksichtigend, sollten weitere Auflagen zur 
Finanzierung der klagenden Verbände keine Berücksichtigung 
finden. 

 » Klage mit Ausrichtung auf Folgebeseitigung und gültige 
urteile für alle (Opt-out-Prinzip)
Verbraucher sollten ihre Ansprüche unmittelbar durchsetzen 
können und nicht erst den „Umweg“ über ein Feststellungsurteil 
gehen müssen. Bei positivem Ausgang einer Klage sollte das Ur-
teil automatisch für alle geschädigten Verbraucher gelten. Es ist 
nicht ersichtlich, warum eine Entschädigung nur für diejenigen 
Verbraucher erfolgt, die rechtzeitig von einem Klageverfahren 
erfahren und sich aktiv melden.

 » Sammelklagen bzw. Gruppenklagen ermöglichen
Zusätzlich zu Verbänden sollte es auch Gruppen von Bürgern 
möglich sein, zu klagen, damit diese nicht von den Kompe-
tenzen, Ressourcen und der Klagestrategie eines einzelnen 
Verbandes oder einer Einrichtung abhängig sind.

 » Finanzielles Risiko eindämmen
Damit kollektiver Rechtsschutz tatsächlich funktioniert, müs-
sen finanzielle Hürden beseitigt werden. Dazu ist es notwendig, 
dass Gerichtskosten gedeckelt werden und es den klagenden 
Gruppen und Verbänden ermöglicht wird, Prozesskostenhilfe 
zu beantragen. Im Falle einer erfolgreichen Klage sollte das 
beklagte Unternehmen Anwalts- und Sachverständigenkosten 
übernehmen müssen (loser pays principle). Angesichts der 
Vorbereitungsarbeiten erscheint es fair, dass der klagende 
Verband oder die Gruppe nicht nur die Gerichtsgebühren und 
Werbungskosten geltend machen darf, sondern auch diejenigen 
Kosten, die ihr darüber hinaus auch tatsächlich erwachsen 
sind.
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Die Studie schließt mit drei ergänzenden Forderungen für 
einen besseren Verbraucherschutz bei falschen Spritverbrauch-
sangaben: 

1. Anlaufstelle für falsche Spritverbrauchsangaben 
Einrichtung einer unabhängigen Anlaufstelle für Verbraucher, 
die festgestellte Abweichungen des Spritverbrauchs sammelt 
und diese öffentlich und länderübergreifend zugänglich macht. 
Die Anlaufstelle sollte Ansprechpartner für die Fragen der Be-
weisführung in einem Klageverfahren sein und somit die bis-
her erforderlichen einzelnen Gutachterkosten zum Nachweis 
übernehmen.  

2. Korrektur der offiziellen Verbrauchswerte
Gerichte in Europa sollten exemplarische Entscheidungen 
treffen, ab welcher Abweichung ein relevanter Mangel vor-
liegt, der Gewährleistungsansprüche nach sich zieht. Wird 
bei einer unabhängigen Nachkontrolle eine relevante Ab-
weichung beim Spritverbrauch von mehr als vier Prozent 
zwischen den Herstellerangaben und dem Messergebnis der 
Prüfung festgestellt, so muss eine Korrektur der offiziellen 
Verbrauchswerte erfolgen.

3. Sanktionierung von betrügerischen Praktiken
Neben der Entschädigung der Verbraucher, ist auch eine Sank-
tionierung der Hersteller mit wirksamen, verhältnismäßigen 
und abschreckenden Mitteln notwendig, um den Betrug am 
Verbraucher langfristig vorzubeugen. Daher ist die Anwendung 
bestehender Sanktionsmechanismen sowie zukünftig weitere 
rechtliche Möglichkeiten wünschenswert. 

Im Folgenden sind die angefragten Rechtsexperten der 
einzelnen EU-Länder aufgelistet, die sich an dieser 
Studie beteiligt haben: 

 » Belgien: LDR Advocaten, Tom Malfait
LDR ist Flanderns größte Anwaltskanzlei, die im Bereich Um-
welt- und Raumordnungsrecht sowie im Bereich Umgebungs-
recht tätig ist. 
www.ldr.be  

 » Deutschland: Geulen & Klinger Rechtsanwälte Berlin, Karoline 
Borwiek und Prof. Dr. Remo Klinger
Die im Jahr 1999 aus der Sozietät Schily, Becker & Geulen 
hervorgegangene Kanzlei konzentriert sich auf Verfahren des 
Öffentlichen Rechts. Sie ist insbesondere im Umweltrecht, 
öffentlichen Baurecht und Planungsrecht tätig.
www.geulenklinger.com 

 » Frankreich: NGO JUNG & PARTNERS, Matisse Belusa   
Ngo Jung & Partners wurde 1978 mit dem Ziel gegründet, Eu-
ropa mit Asien zu verbinden. Heute kommen die Kunden der 
Kanzlei aus der ganzen Welt und reichen von Regierungen, 
großen Versicherungsgesellschaften bis hin zu Investoren. 
www.njpartners.com

 » Italien: Paolo Martinello, Rechtsanwalt
Präsident der Stiftung Altroconsumo. Präsident des Bureau 
Européen des Unions de Consommateurs de Bruxelles von 2008 
bis 2012. Mitglied der European Consumer Law Group von 1981 
bis 2005. Mitglied des Nationalen Rates der Verbraucher und 
Nutzer im Ministerium für produktive Tätigkeiten (Rom) von 
1998 bis 2006. 

 » Niederlande: Van den Biesen Kloostra Adovcaten, Phon van 
den Biesen
Van den Biesen Kloostra Advocaten ist eine Anwaltskanzlei 
mit unterschiedlichen Spezialisierungen: allgemeines Ver-
waltungsrecht (mit besonderer Expertise auf dem Gebiet des 
Naturschutz- und Umweltrechts), Völkerrecht (mit besonderer 
Berücksichtigung der Menschenrechte) sowie zivilrechtliche 
Praxis (mit besonderer Expertise auf dem Gebiet des Scha-
denersatzrechts). 
www.vdbkadvocaten.eu 

 » Österreich: ÖKOBÜRO - Allianz der Umweltbewegung, Nora Pentz
Das ÖKOBÜRO wurde 1993 als Koordinationsstelle österrei-
chischer Umweltorganisationen von den Umweltverbänden 
Greenpeace Österreich, WWF Österreich, GLOBAL 2000 und 
Umweltforum - Forum Österreichischer Wissenschaftler für 
den Umweltschutz gegründet. Heute gehören dem ÖKOBÜRO 
16 Organisationen aus dem Umwelt-, Natur- und Tierschutz-
bereich an. 
www.oekobuero.at 

Für die Gesamterstellung der Studie wurde die Rechtsanwalts-
kanzlei GEuLEN & KLINGER beauftragt.
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